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DIE RUNDSCHAU
WOCHENBLATT für Bietigheim-Bissingen und für Asperg, Besigheim, Bönnigheim, Brackenheim, Cleebronn, 
Erligheim, Freiberg, Freudental, Gemmrigheim, Güglingen, Hessigheim, Ingersheim, Kirchheim, Löchgau, 

Ludwigsburg/Eglosheim, Markgröningen, Mundelsheim, Neckarwestheim, Oberriexingen, Pleidelsheim, Sachsenheim,
Sersheim, Tamm, Vaihingen, Walheim, Zaberfeld.  STADTANZEIGER für Sachsenheim und Bönnigheim.

AUFLAGENSTARK. DER REGION VERBUNDEN.

Heilbronn
Im Neckargarten 16, 
Am Saarlandkreisel
Tel. 07131/5943-300 Mo. - Sa.: 9.30 - 19.00 Uhr
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1) Gültig nur für Neuaufträge. Basis für die Rabattabschläge ist der Rieger-Hauspreis, der bereits am Artikel abgezogen ist. Rabatt gilt pro Auftrag, wird sofort an der Rechnung gekürzt und beinhaltet bereits den Skonto bei Anzahlung. Keine Barauszahlung möglich.

  Alle Artikel ohne Deko und nur solange der Vorrat reicht. Alles Abholpreise. * Entspricht dem Rieger-Hauspreis.

Die große Die große 

RIEGER
Hausmesse

Unsere Messe-Knaller-Angebote:

Programmänderungen vorbehalten

Kombi-Service 
„Allround weiß“, 
Porzellan, best. 
aus: je 2x Speise-
teller, Dessert-
teller, Poké Bowl, 
Mehrzweck-
teller und 
Jumbobecher, 
spülmaschinen- 
und mikrowellen-
geeignet.

Made in Europe

10-
teilig

69.99*

39.99Stapelbecher 
„Event“, Glas.

1.75*

0.99je

Waschhandschuh, 
ca. 15x21 cm. 1.99* je0.99

Duschtuch, 
ca. 70x140 cm.

19.95* 

je12.99

Handtuch, 
ca. 50x100 cm.

9.95*

5.99je
Flauschige 
Frottierwaren
100% Baumwolle.

Mit vielen 
tollen Aktionen

Verschiedene 

Farben

89.99*

39.99je

Jacquard-Decke
58% Baumwolle/
35% Polyacryl/
7% Polyester, 
ca. 150x200 cm.

vom 5. - 11.10.22

Schlemmer-
Angebot

Ein Angebot der Möbel Rieger 
Gastro GmbH & Co. KG. 

Riesen-
Schnitzel 
mit Pommes 
frites. 9.99

Freut Euch auf ein tolles Aktions-Programm bei RIEGER in Heilbronn:

Fotobox
am 14., 15. und 21.10.

Ein Hit 
für Groß 
& Klein am 7., 8. und 9.10.

Live 
Musik
mit Saxophonisten 

Glas-
gravur
Lass Deine gekauften 
Gläser gravieren.
Am 09.10., 13-17 Uhr.

mit Snacks 
und Säften
am 7., 8. und 9.10.

Saft + 
Vitaminbar

am 7.10., 
10-18 Uhr.

vom Hersteller

Werks-
beratung

Thermomix
Präsentation
am 8., 
15. und 
22.10., 
10-
17 Uhr.

am 8.10., 
10-17 Uhr.
Leckere
Drinks und 
Snacks.

Ver-
köstigung

am 9.10.

Mit Gewinnspiel, 
Goodies und Beratung.

TG Böckingen 
Stand

Am 8. und 9.10.

BRAGA-
Leuchtenstudio
mit Verköstigung
Braga Illuminazione - Italienische 
Designkunst nur bei Möbel RIEGER
in Heilbronn exklusiv für Dich.

vom Hersteller
Werksberatung

am 7., 8., 
9., 21. und 
22.10.

am 8., 9., 
15. und 
22.10.

am 14., 
15.10.

am 7., 8., 
9., 14., 15., 21. 
und 22.10.

am  
14., 15., 21. 
und 22.10.

auf ALLES!
                      Ohne Wenn 

                        und Aber.

10% Einkaufnacht
bis 21 Uhr

7.
Okt.

Freitag

Mega Einkaufswochenende 

vom 6.-11.10. mit langer

Verkaufsoffener 

Sonntag
von  13 - 18 Uhr, 

Gastro ab 12 Uhr. 

9.
Okt.

Sonntag+

Nur gültig 
bis So.,9.10.

40% in allen 
AbteilungenBis 

zu

1)

Mi., Do., Sa., Mo. 

+ Di., 11-17 Uhr

Fr., 11-20.30 Uhr

So., 12-17.30 Uhr

Gesundheits-Tage
am 7. und 8.10., 10-17 Uhr 
und am 9.10., 13-17 Uhr beraten 
wir Dich über sämtliche 
Gesundheitsleistungen der 
AOK Heilbronn an unserem 
Infostand. 
Außerdem erwarten Dich:
· Giveaways
· Gewinnspiel
· Gerät zur Messung 
  von Antioxidantien
· T-Wall Reaktionswand

Kinderschminken

Clownerie 
& Mitmach-
zirkus am 9.10., 12-17 Uhr.

am 8. und 15.10., 
11-17 Uhr.

nungen für eine neue Nutzung des 
frei gewordenen Areals der Lino-
leumwerke – eine Fläche von 
mehr als 11 Fußballfeldern. Für die 
meisten Einwohner Bietigheims 
ist das gesamte – zwischen B27 
und Bahngleisen gelegene – soge-
nannte Bogenviertel ein weißer 
Fleck, betriebsfremde Personen 
durften das Gelände nicht betre-
ten. Nun bietet sich die – viel-
leicht letzte – Gelegenheit, noch 
einmal  das Gelände zu besichti-
gen.  

Info Treffpunkt ist am 8. Oktober in der 
Stuttgarter Straße 75 in Bietigheim-Bissin-
gen. Führungen um 12.30 Uhr und 15.30 Uhr 
und um 14 und 17 Uhr. Eine Voranmeldung 
ist notwendig unter Telefon (07142) 7 44 83 
oder per Mail an galerie@bietigheim-bissin-
gen.de. Die Teilnahme kostet 5 Euro pro 
Person und Führung. bz   

wigsburger Künstlerin Sara Fo-
cke-Levin konzipiert hat: eine 
„Atmosphärische Soundführung“ 
um 14 Uhr und 17 Uhr im ehemali-
gen DLW-Gebäude.

Linoleum und Bietigheim ge-
hörten lange Zeit untrennbar zu-
sammen: Im Jahr 1899 siedelte 
sich der erste Betrieb in unmittel-
barer Nähe des Bahnhofs an und 
nahm die Produktion des moder-
nen Bodenbelags aus Leinöl, 
Korkmehl und Jutegewebe auf.

Die Deutschen Linoleumwerke 
expandierten rasch und prägten 
nicht nur die Industriegeschichte 
Bietigheims, sondern mit dem Bau 
von Arbeitersiedlungen und Fab-
rikgebäuden auch die Stadtent-
wicklung.

2018 wurde der Produktions-
standort Bietigheim endgültig ge-
schlossen. Seitdem laufen die Pla-

A
nlässlich der Aus-
stellung der Städti-
schen Galerie Bie-
tigheim-Bissingen 
“gestern:heute: 
morgen – eine 

Stadt verändert sich“ finden laut 
Mitteilung der Stadt Bietigheim 
im Rahmen des Festivals 
ÜBER:MORGEN der KulturRegi-
on Stuttgart am Samstag, 8. Okto-
ber 2022 ganz besondere Veran-
staltungen statt: Um 12.30 Uhr so-
wie um 15.30 Uhr gibt es jeweils 
einen Rundgang durch das ehe-
malige Verwaltungsgebäude der 
DLW mit Erläuterungen zur Ge-
schichte der Deutschen Linoleum-
werke von Dr. Christoph Florian 
und Sonja Eisele vom Stadtarchiv 
Bietigheim-Bissingen.

Zusätzlich gibt es einen spe-
ziellen Rundgang, den die Lud-

Führungen übers Fabrikgelände von DLW
Am Samstag, 8. Oktober finden historische Rundgänge durch das ehemalige Verwaltungsgebäude der DLW mit Erläuterungen zur 
Geschichte der Deutschen Linoleumwerke und besondere „Atmosphärische Soundführungen“ statt. 

Galerieleiterin Isabell Schenk-Weininger und Künstlerin Sara Focke-Levin haben eine „Atmosphärische 
Soundführung“ durch das ehemalige DLW-Gebäude konzipiert. Foto: Werner Kuhnle 

www.derkuechentreff.deTel.: 07143 · 405660
Bönnigheim · Daimlerstr. 8

Wir Küchen .

Sie Kochen .

Bönnigheim · Daimlerstraße 8 · Tel.: 07143 · 405660
www.derkuechentreff.de

Küchen
Kochen
Leidenscha

ft
Das Schuhhaus

in der Fräuleinstraße

Tel. 0 71 42 / 4 12 52 • Fräuleinstraße 11
74321 Bietigheim-Bissingen

www.schuh-koelle.de

Klassiker neu definiert! mundelsheimerwein.de



DIE RUNDSCHAU AUS DEM LOKALEN    ·   NR. 40   ·   JAHRGANG 49MITTWOCH, 5. OKTOBER 2022

Eine Chance auf ein neues Zuhause
Hunde: Die vier Monate alte Hün-
ding Kenia ist sehr zutraulich und 
verspielt. sie sucht eine liebevolle 
Familie, die genügend Zeit für 
einen Welpen hat. Der einjährige, 
kastrierte Vizslamischlingsrüde 
Fury sucht sportliche Hunde-
freunde, die viel Zeit für ausgiebi-
ge Spaziergänge haben. Fury ist 
freundlich zu Menschen und zu 
Hunden und bindet sich eng an 

seine Bezugspersonen.
Katzen: Die Kater Karlson und 
Kermit und ihre Schwester Kirby 
(Juli 2022 geb.) wurden draußen 
geboren und brauchen noch eine 
Weile, um richtig Vertrauen zu 
fassen. Sie suchen paarweise, als 
Zweitkatze oder auch gemeinsam 
mit ihrer Mitbewohnerin ein 
möglichst ruhiges Zuhause bei ge-
duldigen Menschen. Nach Kastra-

tion und Eingewöhnung sollte 
Freigang in verkehrsberuhigtem 
Gebiet möglich sein. Kätzin Ono-
ra (Mai 2022 geb.) hatte bisher 
wenig Kontakt zu Menschen. Mit 
Geduld und „Bestechung“ durch 
Leckerli wird sie sich aber zur 
Schmusekatze entwickeln. Sie 
sucht ein Zuhause als Zweitkatze 
oder zusammen mit einem ihrer 
Mitbewohner. Nach Eingewöh-

nung sollte die Möglichkeit auf 
verkehrsberuhigtem Freigang be-
stehen.
Kleintiere: Ein echter Exot ist die 
Treppennatter Sky. Sie braucht 
ein Zuhause bei einem Profi, der 
sich mit Schlangen auskennt. Es 
sollte ein großes Terrarium vor-
handen sein, mit allen Vorausset-
zungen für eine artgerechte 
Haltung. bz

Spürnasen, Wildfänge und Exoten brauchen liebevolle Adoptivmenschen.

Kenia ist noch Welpe und sehr 
verspielt. Fotos: Tierheim LB

Fury liebt ausgiebige Spazier-
gänge.

Karlson, Kermit und Kirby su-
chen ein ruhiges Zuhause.

Die seltene Treppennatter Sky 
braucht Haltung bei einem Profi.

à propos

Bettina Nowakowski
Rundschau-Redaktion

Ist denn schon 
Weihnachten?

Liebe Leserin, lieber Leser, 
letztes Wochenende lag der Ka-
talog eines großen Versandhan-
dels in meinem Briefkasten. 
Schon auf dem Titel prangte 
mir ein funkelnder Engel ent-
gegen. Sage und schreibe 59 
Seiten lang wurde ich darauf 
hingewiesen, dass ich jetzt 
„stimmungsvoll“ und „glän-
zend“ weihnachtlich dekorieren 
solle,  mich ein „Lichtermeer“ 
erwartet, von all den Advents-
kalendern und sonstigen weih-
nachtlich glänzenden Dekos 
mal ganz abgesehen. Ich habe 
ernsthaft noch einmal auf den 
Kalender geschaut: doch ja, wir 
haben Anfang Oktober. Nicht 
einmal das inzwischen auch bei 
uns konsumlastige Halloween 
ist schon über die Bühne, da 
sind es noch ein paar Tage bis 
zum 31. Oktober. Wird aber oh-
ne Probleme von himmlischer 
Adventsdeko überholt. Der 
Herbst ist  gerade eben erst im 
goldenen Oktober angekommen 
– da verkündet man mir bereits: 
„Der Winter kann kommen“. 
Selbstverständlich kann er das. 
Aber vielleicht einfach erst ein-
mal dann, wenn er dran ist? Al-
so ich wäre für einen einzigen 
Katalog im Jahr: da ist dann al-
les drin. Weihnachten, Ostern, 
Hochsommer, Grillsaison, Hal-
loween. Da suche ich  mir meine 
Jahreszeit einfach selbst aus, 
findet

 Ihre Bettina Nowakowski

auch unterrichtend tätig und eine 
gefragte Cello- und Kammermu-
sikpädagogin, unter anderem am 
Evangelischen Seminar im Klos-
ter Maulbronn. Dort entstand 
während der Corona-Pandemie 
auch die CD „Ich rufe zu Dir“, auf 
der unter anderem das „Kol Ni-
drei“ zu hören ist. Abgerundet 
wird das Herbstkonzert von Vasi-
ly Kalinnikovs „Serenade“ sowie 
Béla Bartóks „Divertimento“.

Karten für das Konzert sind 
online unter www.vaihin-
gen.events, in der Kultur- und 
Touristinformation, Marktplatz 5 
sowie bei allen Reservix-Vorver-
kaufsstellen erhältlich. Der Ein-
tritt kostet im Vorverkauf 22 Euro, 
ermäßigt 18 Euro, an der Abend-
kasse 24 Euro, ermäßigt 20 Euro. 
Der Einlass erfolgt ab 19.30 Uhr.

Es gilt die zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung gültige Corona-Ver-
ordnung  des  Landes 
Baden-Württemberg. bz

Werke, die in der Tradition des 
römischen Streichkonzerts stan-
den. Inhaltlich wurden diese Stü-
cke überaus reizvoll komponiert, 
sollten sie doch das Leistungsver-
mögen der damaligen Hofkapel-
len widerspiegeln. 

Im zweiten Stück des Abends 
wird die Solistin Barbara Noelde-
ke mit „Kol Nidrei“ ein eher un-
bekannteres Stück des deutschen 
Komponisten Max Bruch zu Ge-
hör bringen. Das Werk basiert auf 
dem jüdischen Gebet „Kol Nidre“, 
das am Vorabend des höchsten jü-
dischen Feiertags, des „Jom Kip-
pur“, gebetet wird. Noeldeke ist 
vielen Ensinger Classics-Besu-
chern bereits bekannt, spielt sie 
doch seit 1996 als Solocellistin im 
kammerorchester arcata stuttgart 
und war in dieser Funktion auf 
zahlreichen (inter)nationalen Mu-
sik- und Theaterfestivals zu Gast. 
Seit 1987 ist sie neben ihrer frei-
schaffenden Tätigkeit als Cellistin 

A
m Donnerstag, 13. 
Oktober, um 20 
Uhr, findet in der 
Vaihinger Peters-
kirche wieder ein 
facettenreiches 

Herbstkonzert mit dem kammer-
orchester arcata stuttgart unter 
der bewährten Leitung von Pat-
rick Strub statt. Auf dem Pro-
gramm mit dem Titel „Raritäten“ 
stehen Werke von Georg Fried-
rich Händel, Max Bruch, Vasily 
Kalinnikov und Béla Bartók.

Zu Beginn dieses herbstlichen 
Konzerts steht das „Concerto 
grosso“ in B-Dur von Georg 
Friedrich Händel auf dem Pro-
gramm. Der Begriff „Concerto 
grosso“ kam um 1680 in Rom auf 
und sollte das Streichorchester 
als „großes Konzert“ vom „klei-
nen Konzert“ der Solisten unter-
scheiden. Händel und sein Freund 
Geminiani bezeichneten ihre 
„Concerto grossi“ vorwiegend als 

Ein facettenreiches Herbstprogramm
Ensinger Classics-Konzert in der Peterskirche am 13. Oktober mit Werken unter anderem von Händel und Bruch.

Die Solistin Barbara Noeldeke. Foto: Uta Süße-Krause

Musik voller Magie und Märchen

T
he King’s Singers sind am 
Mittwoch, 12. Oktober, 
um 20 Uhr, mit ihrem 
Programm „Wonderland“ 

im Bietigheimer Kronenzentrum 
zu hören. 

„Wonderland“ ist voller Magie. 
Mit György Ligetis sechs „Non-
sense Madrigals“ erinnern die 
Sänger an den 100. Geburtstag des 
Komponisten. Seine Vertonungen 
von Kindergedichten und von 

Auszügen aus Lewis Carrolls „Ali-
ce im Wunderland“ ziehen sich 
als roter Faden durch die erste 
Programmhälfte. Jedem Madrigal 
haben sie ein kontrastierendes, 
aber inhaltlich korrespondieren-
des Werk gegenübergestellt, das 
die unterschiedlichen Welten, die 
Ligeti vertont hat, noch weiter 
ausleuchtet. Sie hören Vogelge-
zwitscher aus der Renaissance, 
von klugen Taten magischer 

Waldbewohner und das Märchen 
der Bremer Stadtmusikanten, das 
der australische Komponist Mal-
colm Williamson vor 50 Jahren 
für The King’s Singers kompo-
niert hat. Höhepunkt der mythi-
schen Geschichten ist „Trick-
sters“, ein umfangreiches Werk, 
das 2019 für die King’s Singers 
komponiert wurde.

Am Ende des Programms prä-
sentieren The King’s Singers ihre 

Lieblingsmelodien, denen Walt 
Disney in seinen Filmen seit 100 
Jahren Gestalt verleiht, und been-
den das Programm mit einigen 
ihrer beliebten Close-Harmony 
Klassiker. 

The King’s Singers repräsentie-
ren seit über 50 Jahren den Gold-
standard des A-cappella-Gesangs 
auf den größten Bühnen der Welt. 
Sie wurden 1968 gegründet, als 
sechs junge Chorstipendiaten des 

King‘s College in Cambridge ein 
Konzert in der Londoner Queen 
Elizabeth Hall gaben. Zufällig be-
stand diese Gruppe aus zwei 
Countertenören, einem Tenor, 
zwei Baritonen und einem Bass, 
und bei dieser Besetzung ist es 
geblieben.

Bei dem Konzert handelt es 
sich um den Nachholtermin vom 
5. Dezember 2021 (bisherige Kar-
ten behalten ihre Gültigkeit). bz

Mit den King’s Singers geht es am 12. Oktober im Kronenzentrum  ins „Wonderland“. Zu hören sein werden neben 
Madrigals auch eigens für die Sänger komponierte Werke.

In Teilausgaben der heutigen Ausgabe finden Sie folgende 

PROSPEKTBEILAGEN

Haben Sie Fragen zur Beilagenwerbung?
Telefon (0 71 42) 403-0

www.bietigheimerzeitung.de

B R O S C H Ü R EN   |   M AG A Z I N E   |   F LY ER   |   G E S C H Ä F T S D R U C K S A C H EN   |   M A P P EN   |   B E I L AG EN

WIR DRUCKEN  
SIE ENTSPANNEN! 

Der bequemste Weg 
zu Ihrem Druckprodukt:  

www.dvdruckbietigheim.de

Kronenbergstraße 10 
74321 Bietigheim-Bissingen 

Telefon (0 71 42) 403-330  
info@dvdruckbietigheim.de 



UHRZEIT VORTRAGSTHEMA REFERENT / FIRMA

11:15 Das Familienheim – vererben oder verschenken? Anja Tschreppl – Rechtsanwältin, Rechtsanwälte Cavada und Partner mbB

11:40 Testament für Verheiratete und für Patchworkfamilien Anja Tschreppl – Rechtsanwältin, Rechtsanwälte Cavada und Partner mbB

12:10 Arthrose – Wie lässt sich eine OP vermeiden? Dr.med. Christoph Lukas, Chefarzt Orthopädie im Reha-Zentrum-HESS

12:40 Fit und gesund mit System – Schmerzfrei mit einem gesunden Rücken Tobias Strobel, Sporttherapeut im Reha-Zentrum-HESS

13:15 Long Covid –Syndrom:  
Diagnostik, Verlauf und therapeutische Möglichkeiten

Dr. Albrecht Hendrich, Arzt für Neurologie und Psychiatrie und Jana Lukaschewski,  
Sportphysiotherapeutin, TheraVent aktiv Bietigheim-Bissingen GmbH

13:50 Diagnose Krebs? Welche Möglichkeiten bietet die Psychoonkologie? Andrea Bereth, Psychoonkologin DKG und Heilpraktikerin für Psychotherapie

14:15 Auswirkungen von Störzonen auf unseren Schlaf und unsere Gesundheit Achim Sieger, Multipolaris – Lebensenergie in Balance

14:40 Hören und verstehen Tobias Csanitz und Volker Klausmann 
hörbar besser: Csanitz, Hörgeräte / Akustik

15:05 Ein Leben mit Parkinson – nicht lang warten, besser starten! Peter Martens, Physiotherapeut und Barbara Schmid, Logopädin 
TheraVent aktiv Bietigheim-Bissingen GmbH 

15:30 Störungsspezifische individuelle Trainingsmöglichkeiten bei  
neurologischen und orthopädischen Erkrankungen

Lydia Krautt und Selina Lebherz, Physiotherapeutinnen 
TheraVent aktiv Bietigheim-Bissingen GmbH

15:55 Kinder und Selbstverteidigung Wolfgang Schmidt, Kien Kampfkunstschule Bietigheim – Bissingen

16:20 Werde ein Alltagsathlet – praktische und einfache Tipps Volker Scholz, Leitung Sportquadrat, das Sportvereinszentrum des TSV 1848 Bietigheim e.V.

16:45 Gesunder Rücken mit 20 Minuten Training pro Woche Simone Senghass, Körperformen Team Bietigheim-Bissingen und Zuffenhausen, 
NFG Bietigheim GmbH

EINTRITT

FREI !

messenbietigheim

Messen Bietigheim
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JETZT AM SONNTAG • 11 – 18 UHR 
KRONENZENTRUM BIETIGHEIM
ZUM VERKAUFSOFFENEN SONNTAG IN DER BIETIGHEIMER INNENSTADT

... zur GESUND LEBEN Messe am Sonntag, 9. Oktober 2022  
von 11 – 18 Uhr im Kronenzentrum in Bietigheim. Aussteller aus der 
Region bieten alles zum Thema Gesundheit, Prävention, Pflege  
und Ernährung. Besuchen Sie die vielfältigen Messestände der Aus-
steller sowie deren umfangreiche und informative Fachvorträge.
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Unterschiede 
bei den 
Spritpreisen 

Wie hart die hohen Spritpreise 
Autofahrer treffen, hängt stark 
vom Wohnort ab. Der Liter Sprit 
ist in einzelnen Bundesländern 
bis zu 13,6 Cent billiger als in an-
deren, wie eine Auswertung des 
ADAC für die Deutsche Presse-
Agentur ergab. Vor allem die Bay-
ern trifft es zurzeit hart, während 
sich bei Benzin die Saarländer 
und bei Diesel die Hamburger 
freuen können. 

Konkret war Super E10 Mitte 
September mit 2,031 Euro pro Li-
ter im Durchschnitt an fast allen 
Tankstellen in Bayern am teuers-
ten. Dahinter folgten Schleswig-
Holstein mit 1,995 Euro und Thü-
ringen mit 1,978 Euro. Am billigs-
ten waren dagegen das Saarland 
mit 1,905 Euro und Baden-Würt-
temberg mit im Schnitt 1,934 Euro 
sowie Rheinland-Pfalz mit 1,938 
Euro.

Preise schwer zu erklären
Bei Diesel war Bayern mit 
2,173 Euro pro Liter ebenfalls am 
teuersten. Dahinter folgen Baden-
Württemberg – diesmal nicht als 
zweitbilligstes sondern als zweit-
teuerstes Land – mit 2,159 Euro 
und Sachsen mit 2,146 Euro je Li-
ter. Den günstigsten Diesel gibt 
es dagegen in Hamburg mit 2,037 
Euro, gefolgt von Niedersachsen 
mit 2,046 Euro und Nordrhein-
Westfalen mit 2,057 Euro für den 
Liter. „Diese doch beträchtlichen 
Preisunterschiede lassen sich nur 
schwer erklären“, heißt es vom 
ADAC. Etwaige höhere Trans-
portkosten reichten dafür jeden-
falls nicht aus.       dpa

Tanken Sprit ist teuer - 
und in Bayern besonders. 
In anderen Bundesländern 
tankt es sich um mehr als 
10 Cent pro Liter billiger.In Deutschland hat der Lexus 

RX gegen Audi Q7, BMW X5 
oder Mercedes GLE kaum 
Chancen. Bislang zumindest.

Doch wenn die Toyota-Tochter 
zum Jahreswechsel für schät-
zungsweise unter 70 000 Euro die 
fünfte Generation an den Start 
bringt, könnte er der süddeut-
schen SUV-Rige etwas Einhalt ge-
bieten. 

Dabei setzen die Japaner auf 
eine neue Zurückhaltung: Das et-
was überzeichnete Frontdesign 
ist deutlich zurückgenommen. 
Die Flanken sind nicht mehr ganz 
so zerklüftet und das Heck wirkt 
sehr viel frischer, seit die LED-
Rückleuchte über die gesamte 
Breite geht.

Auch innen halten sich die Ja-
paner erfreulich bedeckt. Sie las-
sen sich nicht anstecken vom 
Hype um Hyperscreens, Touch-
felder und Sensorleisten. Natür-
lich gibt es einen großen Bild-
schirm und digitale Instrumente, 
und wer will, spricht mit dem RX 
wie mit seinem Smartphone. Aber 
es gibt eben auch noch reichlich 
Tasten und ein fast klassisches, 
vergleichsweise ruhiges Ambien-
te. Dazu gibt es etwas mehr Platz 
auf allen Sitzen.   

Sicherheit und Antrieb
Die Ausstattung ist üppig und vor 
allem auf Sicherheit bedacht. 
Zum Paket gehören daher Assis-
tenten, die Abstand, Tempo und 
Spurführung regeln. Außerdem 
überwacht neuerdings eine Ka-
mera, ob der Fahrer aufmerksam 
ist. Und der Lexus schützt jetzt 
Fußgänger und Radfahrer, weil er 
die Türen nur dann öffnet, wenn 
von hinten niemand kommt.   

Auch beim Antrieb beweist Le-
xus Eigensinn: Als Tochter des 

Hybrid-Weltmeisters Toyota set-
zen die Japaner dabei natürlich 
auf die Kombination von Ver-
brenner und E-Motor. Neben dem 
normalen Hybrid-Antrieb mit ei-
ner Leistung von 184 kW/250 PS 
im Grundmodell RX350h gibt es 

erstmals in der Baureihe einen 
Plug-in-Hybriden mit zusammen 
227 kW/309 PS, der 65 Kilometer 
weit rein elektrisch fährt und so 
auf einen Normverbrauch von  
1,2 Litern kommt. Leider ist der 
Plug-in lange nicht so gut wie bei 

der Konkurrenz, die mehr Reich-
weite bietet und mit mehr als den 
mageren 6,6 kW lädt, die den Le-
xus drei Stunden an die Steckdo-
se zwingen.   

Turbo mit 371 PS
Aber der interessanteste Antrieb 
steckt ohnehin im Top-Modell RX 
500h, bei dem Lexus erstmals auf 
einen Turbo-Vierzylinder setzt. 
Im Zusammenspiel mit zwei 
E-Motoren steigt die Systemleis-
tung auf 273 kW/371 PS und das 
maximale Drehmoment liegt bei 
über 700 Nm. Von 0 auf 100 geht 
es in 6,2 Sekunden, und das Spit-
zentempo liegt bei 210 km/h. 

Damit passt er perfekt zur ge-
lungenen Abstimmung des RX, 
der mit souveräner Leistung und 
ausgewogenem Fahrkomfort 
glänzt. 

Starke Performance
Lexus  Mit dem RX bieten die Japaner ein vornehmes SUV an. Jedoch ist bei der fünften 
Generation des Modells einiges anders. Von Stefan Weißenborn

Die fünfte Generation des Lexus RX wird ab 2023 ausgeliefert.                                                              Foto: Lexus/dpa

Siebte 
Generation 
des Mustangs

Ford zäumt das beste Pferd im 
Stall neu auf und stellt die nächs-
te Generation des Mustangs vor. 
In fast 60 Jahren mit mehr als 
zehn Millionen Verkäufen zum 
erfolgreichsten Sportwagen der 
Welt aufgestiegen, wurde die 
siebte Auflage jetzt auf der Mo-
torshow in Detroit enthüllt. Sie 
soll 2023 zeitgleich als Coupé und 
Cabrio an den Start gehen.

Altes Herz in neuer Zeit
Auch wenn er etwas kantiger ge-
zeichnet ist als früher und die 
verschiedenen Modellvarianten 
unterschiedliche Gesichter haben 
werden, so bleibt der Mustang ein 
Sportwagen der alten Schule. Für 
den Zweitürer ist bei der Premie-
re von Elektrifizierung keine 
Rede. Stattdessen stellt Ford ei-
nen weiterentwickelten V8-Mo-
tor mit fünf Litern Hubraum in 
Aussicht, der mehr Kraft haben 
und trotzdem effizienter sein soll 
als der bis zu 338 kW/460 PS star-
ke Achtzylinder im aktuellen Mo-
dell. Daneben dürfte es zumin-
dest für die USA auch wieder 
Sechs- und Vierzylinder geben, 
die Ford für Europa bereits beim 
Vorgänger aus dem Programm ge-
strichen hat.

Aber nur, weil unter der Hau-
be noch ein altes Herz schlägt, 
versagt sich der Mustang nicht 
der neuen Zeit. Im Gegenteil, so 
die Amerikaner. Sie verweisen auf 
das erste digitale Cockpit des 
Sportwagens, das allerlei elektro-
nische Spielereien und viele in-
dividuelle Gestaltungsmöglich-
keiten bieten soll.                    dpa

Ford Der meistverkaufte 
Sportwagen der Welt 
behält den traditionellen 
V8-Motor – aber der wird 
kräftiger und effizienter.

Datenblatt –  Lexus RX500h

Karosserie Länge  
4,89 m, Breite 1,92 m, 
Höhe 1,67 m, Radstand 
2,85 m, Leergewicht 
2100 kg, Zuladung  
650 kg, Kofferraumvolu-
men 612 Liter.

Motorisierung Plug-in- 
Hybrid mit einem Ben-
zin- und zwei Elektro-

motoren, E-Motor vorn: 
Max. Leistung 64 kW/ 
87 PS, E-Motor hinten: 
76 kW/ 103 PS, Vierzylin-
der-Turbo-Benziner  
200 kW/272 PS, Allrad-
antrieb, Sechsgang-Au-
tomatik.

Leistungsdaten 
V-max 210 km/h, Sprint 

von 0 auf 100 km/h  in 
6,2 Sek., Durchschnitts-
verbrauch 8,3 Liter/ 
100 km, CO2-Emission 
189 g/km, Schadstoff-
klasse Euro6d.

Preis Basispreis der 
Modellreihe ca.  
68 000 Euro, Kfz-Steuer 
236 Euro/Jahr.

Tel. 03944 / 36160
www.wm-aw.de Fa.

Wir kaufenWohnmobile +
Wohnwagen

Verkauf solange Vorrat reicht.

LESERSHOP 
Kundencenter (Parkplätze kostenlos)
Kronenbergstraße 10 · 74321 Bietigheim-Bissingen

Öffnungszeiten : Mo – Fr 9.00 – 17.00 Uhr

8,95 €

Achtsamkeit 
Wochenkalender 2023

Mit Übungen und guten Gedanken durch das 
Jahr

Woche für Woche zu mehr Achtsamkeit In die-
sem Wochenkalender zum Aufstellen ermun-
tern handverlesene Sprüche kombiniert mit 
Übungen und Denkanstößen dazu, das Alltägli-
che bewusster wahrzunehmen. Der Weg der 
Achtsamkeit und Meditation führt zur eigenen 
Wertschätzung und Dankbarkeit. ein Kalender 
zum Aufstellen mit Übungen und Guten Gedan-
ken durch das Jahr mit inspirierenden Denkan-
stößen viel Platz für Termine und Geburtstage.

14,80 €

Der große 
„Schwobaseckel“

Der umfangreiche Sammelband mit den besten 
und treffendsten Kurzgeschichten, Gedichten, 
Gedankenspielen, Einsichten und Ansichten 
rund um den ‚Saitenwurscht-Äquator‘. Ange-
richtet mit kräftigem Humor und Wortwitz, ver-
feinert mit knitzem Hintersinn und tiefsinniger 
Lebensweisheit und obendrein abgeschmeckt 
mit einer kleinen Prise Ironie, ergibt diese 
Mischung ein umfang- und inhaltsreiches Leib-
gericht schwäbischer Lebensfreude.

14,80 €

Hauptsach, s‘hebt voll 
naus

Humorvolle schwäbische Kurzgeschichten, hin-
tersinnige Szenen, satirisch-bissige Betrachtun-
gen und unglaubliche Schlussfolgerungen. Mal 
frech und haarsträubend, dann wieder tiefsinnig 
und voller Feingefühl. Ein genussvoll pointierter 
Streifzug in, um und durch die erstaunliche 
schwäbische Lebenswirklichkeit.

12,50 €

Von Halbdackel und 
andere Viecher!

Vom treffsicheren Umgang mit Behörden, bösen 
Tieren, halben Dackeln, Raumpflegerinnen und 
Unterwäsche. Vom schwierigen Verhältnis zu 
Alterungsprozessen, Hefezöpfen, Neandertalern 
und Weinkorken. Vom andauernden Konflikt mit 
Nichtschwaben, Schinkenwürsten, Ehefrauen 
und menschlichen Bedürfnissen. Von inniger 
Verbundenheit mit Flächenlosen, Papiertüten, 
Enkelkindern und selber kochtem Gsälz… Frech 
und ironisch, haarsträubend und ohne Hem-
mungen, aber zwischendurch auch mal zeitkri-
tisch, nachdenklich und feinfühlig. So wird der 
hiesigen Spezies genussvoll über die Schulter 
und aufs Maul geschaut.

WOHNWAGEN/WOHNMOBILE

DV Medienhaus
Druck- und Verlagsgesellschaft Bietigheim mbH
Kronenbergstraße 10 · 74321 Bietigheim-Bissingen

  Besser informiert. 
 Mehr erleben.

Dieser Kontakt lohnt sich immer:
            Ihre Anzeigenberater!

DIE AUTOSCHAU Telefon (0 71 42) 403-270 / -280 · Fax (0 71 42) 403-170

            Ihre Anzeigenberater!



DIE STELLENSCHAU
ANZEIGENSERVICE: TELEFON (0 71 42) 403-555   ·   FAX (0 71 42) 403-125

DER REGIONALE STELLENMARKT FÜR DEN KREIS LUDWIGSBURG    ·   NR. 40   ·   JAHRGANG 49MITTWOCH, 5. OKTOBER 2022

Kündigung  
bei schlechter 
Leistung

Wenn ein Arbeitnehmer über ei-
nen längeren Zeitraum nachweis-
bar weniger leistet als andere, 
kann das im Einzelfall eine Kün-
digung rechtfertigen. Das zeigt 
ein Urteil des Landesarbeitsge-
richts Köln (Az. 4 Sa 548/21). 

Im dem Fall ging es um die 
Kündigung eines Kommissionie-
rers in einem Großhandelslager 
im Bereich Lebensmittellogistik. 
Für den Beschäftigten ist eine Ba-
sisleistung festgelegt, die mit dem 
Grundlohn vergütet wird. Der Ar-
beitnehmer erreichte diese Leis-
tung in keinem Monat, nach zwei 
Abmahnungen kündigte ihm der 
Arbeitgeber ordentlich.

Der Arbeitnehmer wehrte sich 
dagegen und zog vor Gericht. Der 
Arbeitgeber dokumentierte die 
Leistung des Kommissionierers 
im Vergleich zur Leistung von 
rund 150 anderen Kommissionie-
rern. Nach Ansicht des Gerichts 
konnte der Arbeitgeber so darle-
gen, dass der Kläger die Durch-
schnittsleistung vergleichbarer 
Arbeitnehmer über einen länge-
ren Zeitraum um deutlich mehr 
als ein Drittel unterschritten hat-
te. Die Richter hielten die Kündi-
gung somit für gerechtfertigt.

Dem Urteil zufolge ist es Sache 
des Arbeitnehmers, die Aussage-
fähigkeit des Zahlenwerks im Ein-
zelnen zu bestreiten oder darzu-
legen, warum er mit seiner unter-
durchschnittlichen Leistung den-
noch seine persönliche 
Leistungsfähigkeit ausschöpft. 
Die Einlassung des Arbeitneh-
mers, er sei benachteiligt worden, 
überzeugte das Gericht nicht. dpa

Recht Erfüllt ein 
Beschäftigter dauerhaft 
nicht die Anforderungen, 
kann der Arbeitgeber 
Konsequenzen ziehen. 

Gerade noch ausschlafen 
solange man will, die 
Seele baumeln lassen 
und fremde Orte berei-

sen, und schon steht der erste Ar-
beitstag nach dem Urlaub vor der 
Tür. Spätestens mit dem viel zu 
frühen Weckerklingeln ist die 
Laune bei vielen im Keller.

Beim Post-Holiday-Syndrom 
handele es sich um ein normales 
Stimmungs- und Leistungstief 
und nicht etwa um eine Krank-
heit, betont Robin Kaufmann vom 
Institut für Betriebliche Gesund-
heitsberatung (IFBG). „Es ist 
nichts anderes als ein Umschal-
ten vom Urlaubs- in den Arbeits-
modus, der unserem Körper 
schwerfällt, da wir noch in der 
Entspannung sind.“ Laut Prof. 
Dirk Windemuth, Direktor des In-
stituts für Arbeit und Gesundheit 
der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung (IAG), sind Men-
schen nach dem Urlaub in erster 
Linie müde und müssen sich an 
den neuen Schlaf-Wach-Rhyth-
mus erst wieder gewöhnen – was 
aber in der Regel nur wenige Tage 
dauert.

Auch wenn das Nach-Ferien-
Syndrom also nicht dramatisch 
ist, kann man Lustlosigkeit und 
Überforderung gut vorbeugen. 
„Wenn ich schon in einem Stress-
tunnel bin, kann ich mir keine Al-
ternativen mehr überlegen“, sagt 
Dirk Windemuth. Daher emp-
fiehlt es sich, den Wiedereinstieg 
schon vor dem Urlaub zu planen.

Kaufmann rät etwa, den Urlaub 
so zu legen, dass man in der Wo-
chenmitte zurück an den Arbeits-
platz kommt. Das verkürzt die 
erste Arbeitswoche. Bestimmte 
Prozesse sollten im Idealfall vor 
der Auszeit abgeschlossen wer-
den, etwa wichtige Projekte oder 
Präsentationen. Ein weiterer 

Tipp: Die Abwesenheitsnotiz ein-
fach für ein paar Tage länger an-
setzen, damit erst einmal in Ruhe 
die bereits vorhandenen E-Mails 
abgearbeitet werden können.

Auch im Urlaub selbst kann 
man etwas für den reibungslosen 
Wiedereinstieg in den Job tun. 
Dazu zählt Kaufmann vor allem 
entspannungsfördernde Aktivitä-
ten. Mit voll aufgetankten Akkus 
sei man den Anforderungen im 
Job am besten  gewachsen.

Am ersten Tag nach dem Ur-
laub sollte man sich laut Winde-
muth bewusst Freiräume schaf-
fen. Er regt an, beispielsweise ein 
Schild an die Tür zu hängen: Ur-
laubsrückkehrer im Dienst. Das 

signalisiert so viel wie „Stören Sie 
jetzt bitte nicht, der muss wieder 
in seine Arbeit reinfinden“. Das 
müsse im Vorfeld aber abgespro-
chen werden.

Der Körper brauche Zeit zum 
Umschalten, sagt Kaufmann. 
„Deshalb sollte man in den ersten 
Tagen verstärkt Pausen einbauen 
oder auch kürzer arbeiten, um die 
Entspannung des Urlaubs mit in 
die ersten Tage nach der Auszeit 
zu nehmen“. Ein Bild aus dem Ur-
laub aufzustellen, um schöne Er-
innerungen wachzuhalten, kann 
dem Psychologen zufolge die 
Stimmung zusätzlich aufhellen.

Wichtig und motivationsstei-
gernd sei aber auch ein positiver 

Blick in die Zukunft: Worauf kann 
ich mich freuen? Das können die 
Kollegen und tolle Projekte sein, 
aber auch Verabredungen mit 
Freunden oder ein geplanter Aus-
flug. Solche Aussichten können 
dem Frust darüber, wieder arbei-
ten zu müssen, etwas entgegen-
setzen. Noch wichtiger findet 
Dirk Windemuth, Motivationslö-
chern längerfristig vorzubeugen.

Es sei vor allem Aufgabe des 
Betriebes, eine Präventionskultur 
zu schaffen, in der Mitarbeiter 
nicht gleich nach dem Urlaub 
wieder total erschöpft sind. Dazu 
gehöre etwa ein Arbeitsalltag 
ohne allzu viele Konferenzen. Wo 
Besprechung auf Besprechung 

folgt, kommen Beschäftigte oft 
gar nicht mehr dazu, Aufgaben zu 
erledigen oder vernünftig zu de-
legieren. Kaufmann weist auf wei-
tere Gestaltungsmöglichkeiten 
der Führungsebene hin. Diese 
könne bestimmte Strukturen wie 
etwa Postfachfreigaben während 
der Urlaubszeit anstoßen, damit 
Rückkehrer sich nicht nach Ur-
laubsende durch Hunderte Mails 
arbeiten müssen.

In manchen Branchen und Fir-
men ist allerdings ein sanfter 
Wiedereinstieg nach dem Urlaub 
kaum möglich. Weil das Arbeits-
pensum hoch oder unberechen-
bar ist oder Personalmangel 
herrscht und Leistung ab Tag eins 
gefragt ist. Windemuth rät zur ge-
genseitigen Wertschätzung. Die 
führe dazu, dass Menschen 
Druck-Situationen viel besser er-
tragen. Dazu gehöre etwa, einem 
Teammitglied zu signalisieren: Es 
ist schön, dass du wieder da bist, 
das hilft uns ungemein. „Für den 
Satz ist immer Zeit.“

Helfen könne außerdem, die ei-
gene Rolle im Gefüge am Arbeits-
platz zu reflektieren. Dazu kann 
man sich fragen: „Wenn ich heu-
te nicht aus dem Urlaub zurück-
gekommen wäre, sondern mir 
beim Skifahren die Kreuzbänder 
gerissen hätte, wäre das das Ende 
der Firma?“ Solche Fragen mit 
Nein beantworten zu können, 
nehme eine Menge Druck von 
den eigenen Schultern. Halten 
Motivationslöcher länger als eine 
Woche an, muss das nicht immer 
heißen, dass man im falschen Job 
gelandet ist. Laut Kaufmann kann 
ebenso eine vorübergehende 
Überlastung dahinterstecken. 
Dann lohne es sich, mit der Per-
sonalabteilung darüber zu spre-
chen, wie das Team verstärkt wer-
den könnte.  Hilde Kraatz

Zeit zum Umschalten
Berufswelt Viele Menschen plagt nach dem Urlaub ein regelrechtes Motivationsloch, die Rückkehr an den 
Arbeitsplatz ist nicht immer einfach. Ein positiver Blick in die Zukunft kann dann hilfreich sein. 

„In den ersten Tagen verstärkt Pausen einbauen“: Nach dem Urlaub muss sich der Körper erst wieder auf 
den Arbeitsrhythmus umstellen.  Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Ihre Aufgaben:
 Empfang von Kunden und Besuchern  
 Weiterleiten eingehender Telefonanrufe an die jeweiligen Ansprechpartner
 persönliche und telefonische Betreuung von Anzeigenkunden (Anzeigen- 

 annahme, Auftragsbearbeitung und Datenerfassung in EDV-System) 
 Verkauf von Produkten und Dienstleistungen aus unserem Kundencenter

Arbeitszeiten:
 20 Wochenstunden von Montag bis Freitag in Wechselschicht

 (vormittags/nachmittags)

Ihr Profil:
 abgeschlossene Berufsausbildung
  Kommunikationsfähigkeit und Freude am persönlichen und  

telefonischen Kundenkontakt
 freundliche und zuvorkommende Umgangsformen
 zuverlässig, teamfähig und flexibel
 EDV-Kenntnisse 

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Post 
oder per E-Mail an Frau Claudia Söder, jobs@dvmedienhaus.de

Wir sind ein erfolgreiches, 
dynamisches und innovatives 
Medienunternehmen im 
Landkreis Ludwigsburg mit 
Sitz in Bietigheim-Bissingen 
und gehören mit unseren 
Print- und Onlinemedien  
zu den führenden Verlagen  
der Region.

Druck- und Verlagsgesellschaft Bietigheim mbH
Kronenbergstr. 10 · 74321 Bietigheim-Bissingen · Tel. 07142 403-0 
www.dvmedienhaus.de

Mitarbeiter/in (m/w/d) 
Empfang/Kundencenter 

Wir suchen frühestmöglich in Teilzeit eine(n)  

Unser Team freut  

sich auf Sie!

Die Gemeinde Löchgau (5.900 Einwohner) im nördlichen 
Landkreis Ludwigsburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
unbefristet in Vollzeit eine 

stellvertretende Leitung der 
Finanzverwaltung

(Fachbedienstete/r für das Finanzwesen)
Das Aufgabengebiet umfasst: 
• die stellvertretende Leitung der Finanzverwaltung und 

Leitung Steueramt
• die klassischen Aufgaben der Finanzverwaltung
• die finanzielle Abwicklung von Baumaßnahmen /  

Sanierungen
• das Versicherungsmanagement und Feuerwehrwesen
Eine nähere Abgrenzung des Aufgabengebietes bleibt vorbe-
halten.
Wir erwarten:
• abgeschlossenes Studium Bachelor of Arts – Public 

Management oder Diplomverwaltungswirt/in (FH) für den 
gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst

• ein überdurchschnittliches Engagement und selbständiges, 
eigenverantwortliches Handeln

• fundierte Kenntnisse im Bereich des Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesens

• Sozialkompetenz, Geschick im Umgang mit der  
Bürgerschaft und anderen Behörden

• engagiertes und verbindliches Auftreten
• Teamfähigkeit und ein hohes Maß an Eigeninitiative
Die Stelle eignet sich auch für Absolventen der Hochschule, 
wobei einschlägige Berufserfahrungen in der öffentlichen 
Verwaltung von Vorteil sind.
Wir bieten:
• attraktives Arbeitsumfeld mit einem interessanten,  

vielseitigen Tätigkeitsfeld
• Einarbeitung durch die derzeitige Stelleninhaberin
• Mitarbeit in einem kompetenten, harmonischen Team
• Einstellung im Beamtenverhältnis je nach Qualifikation 

und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen bis A 11
• Möglichkeit zur kontinuierlichen Weiterbildung
Fragen beantworten Ihnen gerne Herr Marc Löffler von der 
Kämmerei (Tel. 07143 2709-20) und Frau Albrecht vom Haupt- 
und Personalamt (Tel. 07143 2709-24).
Die Bewerbungsfrist endet zum 11.11.2022. Bitte senden Sie Ihre 
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an: fuchs@loechgau.de 
oder Gemeindeverwaltung Löchgau, Hauptstr. 49, 74369 Löchgau.
Informationen zur Gemeinde Löchgau finden Sie im Internet 
unter www.loechgau.de.
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Dürmeier GmbH 
Anlagenbau & Verfahrenstechnik 
Herrenwiesen 8 
71665 Vaihingen/Enz 
Germany 
 
 
 
 
 

Kreissparkasse Ludwigsburg 
BIC: SOLADES 1LBG 
IBAN: DE15 6045 0050 0008 9138 83 

VR-Bank Neckar-Enz 
BIC: GENODES 1VBB 
IBAN:  DE34 6049 1430 0035 3300 07 

Geschäftsführer: 
Reinhold Dürmeier 
Thorsten Dürmeier 

Amtsgericht Stuttgart, HRB 290296 
USt-IdNr.:  DE 811884947 
Erfüllungsort und Gerichtsst.:  Heilbronn 
 

 
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen und produzieren Maschinen sowie 
Komplettanlagen für die Förder- und Schüttguttechnik. 
 

Wir suchen ab sofort eine/n engagierte/n und zuverlässige/n 
Konstrukteur (m,w,d) in Vollzeit Fördertechnik und Anlagenplanung 

 
Ihr Profil: 

- gute Kenntnisse im Bereich der Fördertechnik und/oder Anlagenplanung 
- sehr gute 3D CAD und 2D CAD Kenntnisse vorzugsweise Inventor/ AutoCad 
- Gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office Anwendungen 
- Team- und Koordinationsfähigkeit sowie zuverlässiges und selbständiges 

Arbeiten, Projektabwicklung mit der Möglichkeit zur Projektleitung 
- Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab 

 
Ihre Aufgaben: 

- Mechanische Konstruktionen bzw. Anlagen für kundenspezifische 
Anforderungen entwickeln, Maschinen und Anlagen berechnen 

- Optimierungen der konstruktiven Lösungen hinsichtlich Energieeffizienz, 
Fertigung, Transport und Montage 

- Erstellen und Verwalten von technischen Zeichnungen und den dazugehörigen 
Dokumenten 

- Mit Kunden und Lieferanten eigenständig Aufgaben bearbeiten und Lösungen 
für interessante Projekte erarbeiten 

- Erstellen von Aufmaß- und Besprechungsdokumentationen 
 
Wir bieten: 

- einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Urlaub pro Jahr mit 
leistungsgerechtem Gehalt und fairen Überstundenzuschlägen 

- Vermögenswirksame Leistungen sowie Teilnahme an der Firmen 
Unfallversicherung 

- eine abwechslungsreiche Aufgabenstellung mit viel Eigenverantwortung und 
Gestaltungmöglichkeiten 

- freie Getränke und gute Parkmöglichkeiten auf dem Firmengelände 
- Es besteht die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann senden Sie uns gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen zu. 
 
Kontakt:  Frau Andrea Dürmeier, Tel.: 07042 8225-16, 

 E-Mail: andrea@duermeier.de; Homepage: www.duermeier.de 

Dürmeier GmbH ·  Anlagenbau & Verfahrenstechnik  
Herrenwiesen 8 · 71665 Vaihingen/Enz · Germany

Kontakt: Frau Andrea Dürmeier, Telefon: 0 70 42 / 82 25-16,
E-Mail: andrea@duermeier.de; Homepage: www.duermeier.de

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen und produzieren Maschinen sowie 
Komplettanlagen für die Förder- und Schüttguttechnik.

Wir suchen ab sofort eine/n engagierte/n u zuverlässige/n

KONSTRUKTEUR (m,w,d) 
in Vollzeit Fördertechnik und Anlagenplanung

Ihr Profil:
- gute Kenntnisse im Bereich der Fördertechnik und/oder Anlagenplanung
- sehr gute 3D CAD und 2D CAD Kenntnisse vorzugsweise Inventor/ AutoCad
- Gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office Anwendungen
- Team- und Koordinationsfähigkeit sowie zuverlässiges und selbständiges 

Arbeiten, Projektabwicklung mit der Möglichkeit zur Projektleitung
- Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab

Ihre Aufgaben:
- Mechanische Konstruktionen bzw. Anlagen für kundenspezifische Anfor-

derungen entwickeln, Maschinen und Anlagen berechnen
- Optimierungen der konstruktiven Lösungen hinsichtlich Energieeffizienz, 

Fertigung, Transport und Montage
- Erstellen und Verwalten von technischen Zeichnungen und den dazugehörigen 

Dokumenten
- Mit Kunden und Lieferanten eigenständig Aufgaben bearbeiten und Lösungen 

für interessante Projekte erarbeiten
- Erstellen von Aufmaß- und Besprechungsdokumentationen

Wir bieten:
- einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Urlaub pro Jahr mit leis-

tungsgerechtem Gehalt und fairen Überstundenzuschlägen
- Vermögenswirksame Leistungen sowie Teilnahme an der Firmen Unfallver-

sicherung
- eine abwechslungsreiche Aufgabenstellung mit viel Eigenverantwortung und 

Gestaltungmöglichkeiten
- freie Getränke und gute Parkmöglichkeiten auf dem Firmengelände
- Es besteht die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen zu.

Unterstützen Sie schwerstkranke 
Kinder mit Ihrer Spende

Kreissparkasse Ludwigsburg. IBAN: DE02 6045 0050 0030 1045 43
SWIFT-Code: SOLADES1LBG

Unterstützen Sie die DRF Luftrettung.

Werden Sie Fördermitglied.

Info-Telefon 0711 7007-2211

www.drf-luftrettung.de

Notfälle kommen
aus heiterem Himmel.
Rettung auch.

www.offi ce-personal.com
Bahnhofsplatz 1  l  74321 Bietigheim

Telefon +49 71 42 / 99 38 90

Personalmanagement mit Weitblick -
ARBEITEN SIE MIT NETTEN MENSCHEN

Attraktive Jobs
im kaufmännischen Bereich -
bei attraktivem Gehalt



Die Große Kreisstadt Bietigheim-Bissingen mit ihren 43.000 Einwoh-
nern verfügt über ein vielfältiges Freizeit-, Kultur- und Sportangebot, 
das einen hohen Freizeitwert garantiert. In der Stadt sind sämtliche 
Schularten vorhanden. Weitere Informationen über Ihren neuen 
Arbeitgeber finden Sie unter www.bietigheim-bissingen.de.

Wir suchen Sie für die Abteilung Organisation im Haupt- und  
Personalamt zum 01.01.2023 als

Hausmeister (m/w/d) 
Die Stelle ist unbefristet in Vollzeit zu besetzen.

Weitere Informationen zu dieser Stelle finden Sie unter
www.bietigheim-bissingen.de/ Rathaus & Politik/Karriere

Trauen Sie sich diese herausfordernde und interessante Aufgabe zu? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung direkt über unsere Homepage 
bis zum 23.10.2022.

w
w

w
.s

te
lle

ni
ns

er
at

e.
de

Bietigheim- 
Bissingen
Große Kreisstadt

Pünktlich. Zuverlässig. Serviceorientiert.

PZS Presse  
 Zustellservice 
Ludwigsburg

Kronenbergstraße 10
74321 Bietigheim-Bissingen 
Telefon 07142 403-233 
info@pzs-lb.de

Zusteller       
     gesucht!

Bei uns wird 

der NebeN- 
verdieNst 
Zum spaZiergaNg

Haben Sie Interesse oder Fragen? Dann gleich anrufen 
oder mailen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

WIR BIETEN 
Eine wohnungsnahe Tätigkeit und kompakte,  
gut geschnittene Bezirke

SIE SINd 
Mindestens 18 Jahre alt, zuverlässig und pünktlich

WIR SuchEN ZuSTEllER/INNEN  
füR uNSERE TagESZEITuNgEN  IN:

  Bietigheim (Buch, Lug, Stadt) 

  Bissingen 

  Untermberg 

  Metterzimmern 

  Oberriexingen 

Jetzt neu: Das grösste Stellenportal der Region
bietigheimerzeitung.de/jobs

Jetzt neu: Das grösste Stellenpor
bietigheimerzeitung.de/jobs

Jetzt neu: Das grösste Stellenpor
bietigheimerzeitung.de/jobs

Jetzt neu: Das grösste Stellenpor

Jetzt neu: Das größte 
Stellenportal der Region

Das größte Partnerportal im Verbund der Südwest Presse.  Über 1,5 Mio. User in der Region Bietigheim-Bissingen 
und weit darüber hinaus in ganz Baden-Württemberg.

Eine breite Palette von Kombinationsmöglichkeiten Ihrer Stellenanzeige bietet Ihnen immer die passende 
Präsentationsmöglichkeit, für Print und Online.

FÜR MOBILE 
GERÄTE 
OPTIMIERT

Weitere Infos:
Telefon 07142 403-270
Fax    07142 403-125
anzeigen@bietigheimerzeitung.de

Wir sind ein erfolgreiches und  
innovatives Medienunternehmen 
im Landkreis Ludwigsburg mit Sitz 
in Bietigheim-Bissingen. 

Neben der Tätigkeit als einem der 
führenden Verlage der Region kon-
zipieren und produzieren wir 
Druckprodukte im Offset- und 
Digitaldruck für einen überregio-
nalen Kundenstamm.

DV Druck Bietigheim 
Druck- und Verlagsgesellschaft Bietigheim mbH
Kronenbergstraße 10 · 74321 Bietigheim-Bissingen · Tel. (07142) 403-102 
www.dv-druck-bietigheim.de

Ein Unternehmen im

MEDIENHAUS

!

Wir bieten zum 1. September 2022 einen 

Ausbildungsplatz  
Medientechnologe Druckverarbeitung (m/w/d)

Die Schwerpunkte der Ausbildung liegen bei der kompletten industriellen 
Weiterverarbeitung gedruckter Bogen bis zum Endprodukt wie Karten, Flyer, 
Prospekte, Zeitschriften, Broschüren und Bücher. Während der Ausbildung  
lernst Du den Umgang mit Planschneider, Falzmaschinen, Sammelhefter und 
diversen Kleinmaschinen kennen. Du erlernst an unseren modernen Maschinen 
alle Kenntnisse und Fertigkeiten der Arbeitsabläufe, die Planung und 
Einrichtung, die Bedienung und Qualitätskontrolle.  
 
Profil: 
•  Hauptschulabschluss  •  technisches Interesse  •  Teamfähigkeit 
•  genaues und zuverlässiges Arbeiten  •  gute Deutschkenntnisse 
 
Wir bieten: 
Einen interessanten, vielseitigen und zukunftssicheren Ausbildungsplatz. 
Übernahme nach erfolgreichem Abschluss möglich. 
 
Interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung per Mail oder Post  
an Herr Mark Schopf, jobs@dvmedienhaus.de.  
Rückfragen gerne unter Telefon 07142 403-330. 
 
Unser Team freut sich auf Dich!

Druck- und Verlagsgesellschaft Bietigheim mbH
Kronenbergstraße 10 · 74321 Bietigheim-Bissingen · Tel. 07142 403-0 
www.dvmedienhaus.de

Wir suchen: 

Assistenz der 
Geschäftsführung (m/w/d)

Ihre Aufgaben:
◻  Unterstützung der Geschäftsführung im Tagesgeschäft sowie in alle 

operativen und administrativen Belangen
◻ Allgemeine Assistenz- sowie Sekretariatsaufgaben
◻  Sie sind Ansprechpartner und Schnittstelle zwischen Geschäftsführer, 

Mitarbeiter und externen Partnern
◻  Eigenständige Erledigung der allgemeinen und vertraulichen Korrespondenz
◻  Bearbeitung gew. Rechnungseingänge und Prüfung der Rechnungen in 

Abstimmung mit der Geschäftsführung und Projektleitung
◻  Eigenständige Vor- und Nachbereitung von Meetings, Protokollierung 

sowie die Nachverfolgung der getroffenen Vereinbarungen

Ihr Profil:
◻ Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Hochschulstudium
◻ Hohes Maß an Loyalität, Vertrauenswürdigkeit und Diskretion
◻  Freundliches und souveränes Auftreten und Kommunikation mit  

unterschiedlichen Führungsebenen
◻ Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
◻ Organisatorische Fähigkeiten, Flexibilität und hohe Eigeninitiative
◻ Sehr gute EDV-Kenntnisse und sicherer Umgang mit MS-Office
◻ Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion wünschenswert
◻ Strukturierte, selbstständige Arbeitsweise und Verlässlichkeit

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung und möglichem 
Eintrittstermin per E-Mail an: jobs@dvmedienhaus.de

◻  BIETIGHEIMER ZEITUNG 
◻  SACHSENHEIMER ZEITUNG
◻  BÖNNIGHEIMER ZEITUNG 
◻  DIE RUNDSCHAU

Wir sind ein erfolgreiches, 
dynamisches und innovatives 
Medienunternehmen im 
Landkreis Ludwigsburg mit 
Sitz in Bietigheim-Bissingen 
und gehören mit unseren 
Print- und Onlinemedien zu 
den führenden Verlagen der 
Region. 

Die Stadt Brackenheim ist ein Unterzentrum im Landkreis 
Heilbronn mit rund 16.700 Einwohnern. In der Stadtverwaltung 
ist auf Grund der Wahl des Stelleninhabers zum Bürgermeister 
in einer anderen Gemeinde zum frühesten möglichen Zeitpunkt 
die Stelle der

Teamleitung (m/w/d) 
Sicherheit und Ordnung
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Wir freuen uns auf Ihre Online-
Bewerbung über unser Stellenportal unter 
www.brackenheim.de (oder QR-Code)
bis spätestens 28. Oktober 2022. 

Weitere Auskünfte erhalten Sie von Herrn Bürgermeister 
Thomas Csaszar, Telefon 07135/105-401, sowie in personal-
rechtlichen Fragen von der Teamleiterin Zentrale Dienste, 
Frau Tina Dautel, Telefon 07135/105-121.

in Vollzeit (100%), Besoldungsgruppe A12
für vielfältige Führungs- und Verwaltungsaufgaben 
neu zu besetzen.

Kinderdorfeltern gesucht
Interesse? Sprechen Sie mich an.
Margitta Behnke :
Fon +49 30 206491-17, margitta.behnke@albert-schweitzer.de
www.albert-schweitzer-verband.de

Kinderdorf

tut gut
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REISEPROGRAMM (Auszug):
1. Tag: Flug nach Funchal
2. Tag: Halbtagesausflug Funchal mit Weinprobe
3. Tag: Ganztagesausflug in den Westen Madeiras 

inkl. Mittagessen und Getränke
4. Tag: Halbtagesausflug Nonnental und Monte inkl. 

Verkostung Kastanienlikör und Kuchen
5. Tag: Zur freien Verfügung
6. Tag: Ganztagesausflug in den Osten Madeiras inkl. 

Mittagessen und Getränke
7. Tag: Zur freien Verfügung bzw. fakultativ: 

Halbtagesausflug Levada-Wanderung mit 
Verkostung von landestypischen 
Spezialitäten

8. Tag: Rückflug nach Stuttgart

LEISTUNGEN:
· Flug von Stuttgart nach Funchal und zurück
· Empfangsgetränk bei Ankunft
· 7 Übernachtungen im gehobenen Mittelklasse-Hotel Alto 

Lido (oder vergleichbar) im Doppelzimmer mit Bad/Dusche 
und WC

· 7 x Frühstücksbuffet im Hotel
· 7 x Abendessen in Buffetform im Hotel
· Halbtagesausflug Funchal mit Weinprobe

· Halbtagesausflug Nonnental und Monte inkl. Verkostung 
eines Kastanienlikör und Kuchen

· Ganztagesausflug in den Osten Madeiras inkl. Mittagessen 
und Getränke

· Ganztagesausflug in den Westen Madeiras inkl. Mittagessen 
und Getränke

· Alle anfallenden Eintrittsgelder gemäß Programm
· Deutschsprechende Reiseleitung während der Transfers 

und Ausflüge
· Transfers Flughafen - Hotel - Flughafen im modernen Fern-

reisebus
· Ausführliche Reiseunterlagen
· 1 Reiseführer pro gebuchtem Zimmer
· -Reisepreis–Sicherungsschein
· Alle Flug- und Sicherheitsgebühren 

ZUSATZLEISTUNGEN:
Halbtagesausflug Levada-Wanderung inkl. Verkostung von 
landestypischen Spezialitäten: € 49,- p.P.
Einzelzimmerzuschlag: € 249,-
Zuschlag Zimmer mit frontalem Meerblick: € 69,- p.P.

IHR HOTEL:
Hotel Alto Lido, Funchal (Landeskategorie 4****)
Lage: Von der schön angelegten Uferpromenade und dem 
Meer ca. 500 m, von der historischen Altstadt Funchals ca. 
2,5 km entfernt (Hotelbusservice inklusive). Ausstattung: 
Swimmingpool, Sonnenterrasse (Liegen und Schirme inklusi-
ve) und Pool-/Snackbar. Empfangshalle mit Rezeption, WLAN 
im Rezeptions- und Lobbybereich inklusive, Bar mit schöner 
Außenterrasse, Café und Restaurant. Hallenbad. Zimmer: Die 
109 (von insgesamt 311) geschmackvoll und modern einge-
richteten Zimmer, verfügen alle über Dusche und WC, Balkon 
mit seitlichem Meerblick (frontaler Meerblick gegen Aufpreis), 
LED-TV, Klimaanlage, Direktwahltelefon, Minibar, Haartrock-
ner, kostenloses WLAN und Safe (kostenpflichtig).

Unterlagen und Anmeldeformular erhalten Sie im Kun-
dencenter unserer Zeitung; Sie können alle Informatio-
nen zu dieser Reise und die zur Buchung erforderlichen 
Formulare auch im Internet-Auftritt unserer Zeitung
(leserreisen.bietigheimerzeitung.de) einsehen, ausdru-
cken und uns zusenden. Weitergehende Informationen 
können Sie vom Reiseveranstalter mundo-Reisen erhal-
ten, der auch den Zahlungsverkehr abwickelt.

LESERREISEN

MADEIRA
Ganzjährige Blumenpracht im Atlantik
Seine Besucher gaben Madeira den Namen ‘Insel des ewigen 
Frühlings’. Nicht zu heiß und nicht zu kalt ist es dort und manchmal 
regnet es erfrischend. Dieser subtropischen Witterung verdankt 
die Insel ihre üppige Vegetation. Über 760 Pflanzenarten wachsen 
und blühen das ganze Jahr hindurch. Diese liebliche Atmosphäre 
hat Madeira schon im 19. Jh. zu einem beliebten Winterdomizil 
gemacht - vor allem für Englands High-Society. Doch die Zeiten der 
Aristokratie sind auf Madeira vorbei, das Publikum ist jünger und 
abenteuerlustiger geworden. Wanderer finden ihr Glück auf drei 
Achtzehnhundertern, Kletterer an der atemberaubenden Steilküs-
te - und unruhige Gemüter können sich die Zeit in der geschäftigen 
Inselmetropole Funchal vertreiben. Hätte ein Sturm portugiesische 
Schiffe 1418 nicht von ihrer Route abgetrieben, wäre das Archipel 
womöglich lange unentdeckt geblieben.

DV Medienhaus · Druck- und Verlagsgesellschaft Bietigheim mbH · Kronenbergstraße 10 · 74321 Bietigheim-Bissingen

Beratung und Buchung nur telefonisch 
unter 07142 / 403-0
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Reisetermin: 

28. Februar bis 7. März 2023
REISEGRUNDPREIS: 1399,– €
(pro Person im DZ)
Einzelzimmerzuschlag: 249,- € 

REISEVERANSTALTER:
mundo Reisen GmbH & Co. KG, Industriestraße 38a, 
63150 Heusenstamm, Tel.: 06104/4074100,
E-Mail: info@mundo-reisen.de.

Bitte beachten Sie, dass die Reise nur bedingt für Personen 
mit eingeschränkter Mobilität geeignet ist. Wir empfehlen 
den Abschluss eines Reiseversicherungspaketes. Mindest-
teilnehmerzahl: 25 Personen.

Gesucht

PRODUKTIONSHELFER (m/w/d)
auf 450 y-Basis
IWM Almoslöchner - Nordstr. 5 – 74391 Erligheim
Tel: 07143 / 9687105 – mobil: 0172 / 1495045

Ein Unternehmen im

MEDIENHAUS

Wir sind ein erfolgreiches und  
innovatives Medienunternehmen 
im Landkreis Ludwigsburg mit Sitz 
in Bietigheim-Bissingen. 

Neben der Tätigkeit als einem der 
führenden Verlage der Region kon-
zipieren und produzieren wir 
Druckprodukte im Offset- und 
Digitaldruck für einen überregio-
nalen Kundenstamm.

Als vollstufige Druckerei bieten wir unseren Kunden das gesamte Leistungs-
spektrum eines modernen Medienhauses. Sie erwartet ein moderner Arbeitsplatz 
mit kurzen Kommunikationswegen und hilfsbereiten, engagierten Kollegen.

  Ihre Aufgaben 
Sie arbeiten in der gesamten Druckvorstufe, von der Satzherstellung bis zur digi-
talen Bogenmontage. Sie prüfen PDF-Dateien, bereiten diese für den Offsetdruck 
vor, setzen die Korrekturwünsche unserer Kunden um und kümmern sich um das 
Color Management und die Pflege eines Web-to-Print Shops. Bei Bedarf erstellen 
Sie die Proofs und Standmuster. 

  Ihr Profil 
• abgeschlossene Berufsausbildung zum Mediengestalter oder eine  
    vergleichbare Qualifikation  
• mehrjährige Erfahrung in der Druckvorstufe mit gängiger Branchen-Software 
• sicherer Umgang mit den branchenüblichen Gestaltungsprogrammen  
    wie InDesign, Photoshop, Adobe Creative Suite und Adobe Acrobat 
• kommunikativ, flexibel und teamfähig  
• Ihre Arbeitsweise ist selbstständig und strukturiert

  Interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung 
per Mail oder Post an unseren Bereichsleiter Druck Herrn Mark Schopf.  
jobs@dvmedienhaus.de 
Rückfragen gerne unter Telefon 07142 403-330.

DV Druck Bietigheim 
Druck- und Verlagsgesellschaft Bietigheim mbH
Kronenbergstraße 10 · 74321 Bietigheim-Bissingen 
www.dv-druck-bietigheim.de · www.dv-medienhaus.de

 

Wir suchen ab sofort in Voll- oder Teilzeit eine/n  

Mediengestalter Digital + Print (m/w/d)  
-unbefristet-

Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH · Personal · Rötestraße 8 · 74321 Bietigheim-Bissingen · www.sw-bb.de

Wir - die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH - sind ein innovatives, regionales und umweltfreundliches Dienstleis-
tungs- und Versorgungsunternehmen mit den Bereichen Strom, Gas, Wärme, Wasser, Abwasser, Breitband sowie Bäder 
und Eishallenbetriebe. Mit unseren rund 240 Mitarbeitern stellen wir täglich eine reibungslose Versorgung unserer 
Kunden sicher. Damit das so bleibt, bilden wir in allen Dienstleistungsbereichen selbst aus. 

Zum 1. September 2023 bieten wir folgende Ausbildungsplätze:
• Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)
	 → Stichwort: „Bewerbung – 3.19 Azubi Büro 2023“

• Fachangestellte für Bäderbetriebe (m/w/d)
	 → Stichwort: „Bewerbung – 9.15 Azubi BAD 2023“

• Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)
	 → Stichwort: „Bewerbung – 8.21 Azubi Abwasser 2023“

• Fachinformatiker (Systemintegration) (m/w/d)
	 → Stichwort: „Bewerbung – 4.7 Azubi IT 2023“

Nähere Informationen zu den einzelnen Angeboten findest Du auf unserer Homepage unter www.sw-bb.de/karriere/
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Deine E-Mail an bewerbungen@sw-bb.de mit Deinen vollständigen 
Bewerbungsunterlagen im PDF-Format und dem jeweiligen Stichwort als Betreff. 

„Bist
du

das ?”

Wir suchen Sie als 

• ständige Vertretung der Leitung  
für das Kinderhaus Malefiz (m/w/d)

• pädagogische Fachkraft (m/w/d) 

für unsere Kindertageseinrichtungen 
und Kinderhäuser 

Nähere Informationen zu den Stellen finden Sie 
unter www.bietigheim-bissingen/ 
Rathaus & Politik/Karriere

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung direkt über 
unsere Homepage. 

„Jetzt hat Mama
wieder Kraft!“

Helfen Sie Müttern mit einer Spende
wieder gesund zu werden!

www.muettergenesungswerk.de

0800 / 200 4001
(gebührenfrei)

G8

Kreuzstraße 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Alois Alzheimer entdeckte 1906
eine Krankheit, an der heute
1,2 Millionen Menschen leiden.
Zwei Symptome sind Gedächt-
nislücken und Orientierungs-
schwierigkeiten.

Wir informieren Sie kostenlos.
Schreiben Sie uns oder rufen
Sie uns an!

DIE RUNDSCHAU ANZEIGENSERVICE: TELEFON (0 71 42) 403-555   ·   FAX (0 71 42) 403-125    ·   NR. 40   ·   JAHRGANG 49MITTWOCH, 5. OKTOBER 2022



WAS IST LOS  
BEI SCHMID

Mit Schreinermeister Horst 
Grieb lernen Sie, wie man 
Schäden auf natürlichen 
Holzoberflächen einfach 
beheben kann. 

Eintritt frei,  
ohne Anmeldung.

HOLZPFLEGESCHULE
Samstag 08.10.22    10-16 Uhr

* Aktion gültig bis 22.10.22, alle Aktionen gelten nicht auf reduzierte Produkte und sind nur gültig beim Kauf im Aktionszeitraum.

Freitag 21.10.2022    19 Uhr

Seit Generationen ist das Weingut 
Notz ein klassischer, schwäbischer 

Familienbetrieb – ohne die Familie geht hier nichts! Hier ist echtes schwä-
bisches Handwerk noch zu Hause. 8 auserlesene Weine vom Weingut Notz 
begegnen 14 korrespondierenden Käsespezialitäten der Fromagerie Ruf 
(einer der besten Käsehändler Deutschlands 2011).  Der Teilnehmer-
beitrag beträgt inkl. Käse , Brot und allen Getränken 49€

WEIN 
KÜSST 
KÄSE

MÖBELHAUS SCHMID GMBH
Max-Eyth-Straße 2 · 74343 Sachsenheim

Tel.: 07147/96 22-0 
www.schmids-domino.de
E-mail: info@schmids-domino.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo.-Fr. 9.30 bis 19.00 Uhr
Sa. 9.30 bis 16.00 Uhr 

JETZT FAN 
WERDEN!

L1125
1

STUTTGART

HEILBRONN

SACHSENHEIM

LUDWIGSBURG

AUTOBAHN A81/E41

BIETIGHEIM

BESIGHEIM

VAIHINGEN

B27

EHRLICH – FREUNDLICH – KOMPETENT – VERTRAUENSVOLL – OHNE ANZAHLUNG – PREISWERT!

MÖBELHAUS SCHMID GMBH, Max-Eyth-Straße 2, 74343 Sachsenheim, fon 07147/9622-0, Mo.-Fr. 09:30–19:00 Uhr, Sa. 09:30–16:00 Uhr

MÖBELHAUS SCHMID GMBH
Max-Eyth-Straße 2 · 74343 Sachsenheim

Tel.: 07147/96 22-0 
www.schmids-domino.de
E-mail: info@schmids-domino.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo.-Fr. 9.30 bis 19.00 Uhr
Sa. 9.30 bis 16.00 Uhr 

JETZT FAN 
WERDEN!

L1125
1

STUTTGART

HEILBRONN

LUDWIGSBURG

AUTOBAHN A81/E41

BIETIGHEIM

BESIGHEIM

VAIHINGEN

B27

Wertvolle AUSSTELLUNGSSTÜCKE sofort zu haben ZUM  

GÜNSTIGEN PREIS! Über 100 STÜHLE, POLSTERGARNITUREN,  

TISCHE, SCHRÄNKE, TEPPICHE UND KÜCHEN IM ABVERKAUF!

JETZT FAN 
WERDEN!

Mit Abstand eines der SCHÖNSTEN 

EINRICHTUNGSHÄUSER DER REGION. 

Wir nehmen uns Zeit für Sie.

Samstag 05.11.22    19.30 Uhr

Samstag 26.11.22    19 Uhr

Romatische Songs entführen das Publikum in die schottischen Highlands. 
Fetzige Tunes mit Geige, Akkordeon und Mandoline, untermalt mit groovi-
gen E-Gitarrensounds und coolen Beats, animieren zum Mittanzen. Whis-
kybar und besondere Schmankerl zum Geniessen. Eintritt: VVK 16€ / 
AK 19€ Karten - Vorverkauf ab sofort bei uns im Möbel-
haus. Sichern Sie sich einen Platz. Einlass: 18 Uhr

Bertram Haak vom Lembergerland zelebriert ein außergewöhnliches musi-
kalisches Weinerlebnis. Das Menü wird von Philip Gäbelein frisch zuberei-
tet. 9 Lembergerweine verschiedener Herkunft begleiten das Menü. Ein 
Erlebnisabend für echte Gourmetfreunde und Weinkenner.

Kostenbeitrag 89 Euro incl. Speisen und allen Getränken. 
Bitte nur auf Anmeldung auf unserer Homepage.

FOLKROCK AUS SCHOTTLAND

ADVENTLICHES 4-GANG 
WEINGOURMETDINNER MIT 
9 BEGLEITENDEN WEINEN

LÄSST SICH EINRICHTEN!

GEWINNEGeniale
feiern?

JETZT MITMACHEN UND

TOLLE PREISE GEWINNEN!

Ab 2000 Euro – 1 Paket mit  
10 Spezialitäten: „Toskanische 
Geschmackserlebnisse“ *

Bei einem Einkauf* ab 4000 Euro  
1 Hotelgutschein für 2 Personen 
2 Nächte mit Frühstück sowie Restaurant gutschein 
über 80 Euro. In über 150 3-5* Hotels in 
Deutschland und Europa im Wert bis zu 600 Euro

Genussgeschenke von

01 NATURA HOME Savannah Wohnwand Korpus und Front: Wildeiche 
massiv natur geölt, Rückwand und Schubkastenfront sandge-
strahlt, bestehend aus: Vitrine, Lowboard & Hänge vitrine, BHT 
ca. 330×205×45 cm, ohne Deko ohne Zierkissen, 2999,– 

02 NATURA HOME MISSOULA ESSTISCH Asteiche massiv natur geölt 
N-01, Klappeinlage ca. 80 cm, Auszugsgestell: Metall schwarz, 
BHT ca.: 200–280×76×90 cm, ohne Deko, 2999,–

03 NATURA HOME MILWAUKEE STUHL Gestell: Kufengestell schwarz, 
Bezugsstoff Matte: Loft steel (100% Polyester), Bezugsstoff 
Schale: Montana grey (100% Polyester), je 379,–

04 NATURA HOME MILWAUKEE SCHALENSTUHL Gestell: Spinnenge-
stell Aluguss anthrazit, Bezugsstoff Matte: Loft steel (100% 
Polyester), Bezugsstoff Schale: Montana grey (100% Polyes-
ter), je 499,–

05 NATURA HOME MISSOULA HIGHBOARD Asteiche massiv natur 
geölt N-01, Schubkasten-akzent Glas anthrazit,  
BHT ca.: 164×147×45 cm, 2799,–

06 POLSTERPROGRAMM GLOBAL ALEGRIA: POLSTERECKE in Stoff 
Oasis graublau, Füße Metall schwarz, inkl. Kopfteilverstellung, 
bestehend aus: 2,5 Sitzer inkl. Sitztiefenverstellung mit 
Armlehne links, Eckelement, 1-Sitzer mit Abschlussteil rechts, 
BHT ca. 281x88x241 cm, 2798,–**

TEXTILSERIE  
85% Baumwolle/8% 
Viskose/7% Polyacryl, 
waschbar bei 30°, 
verschiedene Farben:
Kuscheldecke,  
BL ca. 150x200 cm,  
je 39,99,
Deko-Kissen, Füllung: 
100% Polyester, LB ca. 
50x50 cm, 
je 29,99

  100% Asteiche  

 massiv aus Europa   

03
02

04

05

  100% Wildeiche  

 massiv aus Europa 

SKANDINAVISCHES DESIGN  
ZU EINEM TRAUMHAFTEN PREIS

N
A

C
H

H
A L T I G

100% 

MASSIVHOLZ

AUS EUROPA

NATURA HOME 1660 Bettsystem

Nachttische & Konsolen

Kopfteile

7 Bettbreiten

200 cm 180 cm 160 cm 140 cm 120 cm 100 cm 90 cm 

Fußarten & -höhen

Schubkästen

01

AKTION  
Naturholztage 

von 26.9. – 22.10.22

TEAM 7 PFLEGEÖL  
UND SCHLEIFPAD
zusammen nur

12.- €

06



Ich war mit den Leistungen der Mitarbeiter sehr zufrieden. Sie haben sehr umsichtig 
gearbeitet und ich könnte sie ohne Weiteres weiterempfehlen. Das Angebot von Schmid‘s 
Domino ist sehr zufriedenstellend und die Lieferung erfolgte auch pünktlich

I. K., SACHSENHEIM 74343 VOM 08.07.2022   
POLSTERGRUPPE 

von 26.9. – 22.10.22

NaturNatur HOLZTAGE
Nachhaltig wohnen – lässt sich einrichten.

beimfängt EinrichtenEinrichtenKLIMASCHUTZ an.

BAUMPFLANZ 
AKTION
Für jeden Möbelkauf pflanzen wir einen Baum. Versprochen.

   Ein Möbelkauf = 1 Baum

   Bei jedem Möbelkauf ab 1500€ 
pflanzen wir einen Baum

   Symbolisch dafür erhalten Sie einen Holzchip

   Die Chips werden gesammelt und  
symbolisieren den Projektstand

Wir pflanzen + pflegen 400 Bäume.
Die Möbel in unserem Erlebnismöbelhaus werden aus hochwerti-
gen Rohstoffen erzeugt. Um der Natur etwas zurückzugeben und 
um auch in der Zukunft genügend Holz zu haben, pflanzen wir pro 
Einkauf über 1.500€ einen Baum. Das ist unser Versprechen!

Schlafen  
wie in freier 
Natur

LONGCHAIRKOMBINATION FREETOWN Bezugsstoff Oasis 01 naturel (100% Polyester), bestehend 
aus.: 2,5 Sitzer mit Armlehne links, Longchair groß mit Armlehne rechts Fuß: Metall 
schwarz, Sitz: Memory Sandwichschaum, BHT ca. 311×87×177 cm, ohne Deko,  
ohne Zierkissen, 1999,–

03
01

02

05

04

01 RICHARDS BAY ESSTISCH OVAL Tischplatte und Gestell: Mango dunkelbraun lackiert, BHT ca. 300×76×110 cm, ohne Deko, 1999,– 
02 RICHARDS BAY STUHL Bezugsstoff innen: Ascot beige (95% Polyester, 5% Polycarbonat), Leder außen Botswana braun, Stativgestell 
Metall schwarz, BHT ca. 57×86×60 cm, ohne Deko, 499,– 
03 RICHARDS BAY STUHL Bezugsstoff innen: Ascot beige (95% Polyester, 5% Polycarbonat), Leder außen Botswana taupe, Gestell: 
4-Fußgestell Metall schwarz, BHT ca. 58×84×59 cm, rollbar, ohne Deko, 499,– 
04 RICHARDS BAY HIGHBOARD Korpus und Front: Mango dunkelbraun lackiert in Rillenoptik, Gestell und Griffe: Metall schwarz, BHT ca. 
104×158×54 cm, ohne Deko, 1599,– 
05 RICHARDS BAY SIDEBOARD Korpus und Front:  
Mango dunkelbraun lackiert in Rillenoptik, Gestell und Griffe: Metall schwarz, BHT ca. 170×80×45 cm, ohne Deko, 1299,– 
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punkt

Kultur
Bietigheim-

Bissingen

Vorverkauf: Tourist Information 
Marktplatz 9, Tel.: 07142-74227 
online unter www.reservix.de 
oder an allen Reservix-  
Vorverkaufsstellen

Veranstalter: 
Kulturamt/Kronensaal- 
Betriebsgesellschaft mbH
www.kronensaal-bietigheim.de 
www.bietigheim-bissingen.de

Fr. 7. Oktober, 20 Uhr
Kleinkunstkeller
Eva EisElt
„Wenn Schubladen  
denken könnten“
Kabarett
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n

Mi. 12. Oktober, 20 Uhr
Kronenzentrum
The King’s singers
„Wonderland“
Konzert
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Fr. 14. Oktober, 20 Uhr
Kleinkunstkeller
VanO BamBerger
Sinti-Jazz
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So. 16. Oktober, 11 Uhr
Hans Georg Pflüger-Saal
DUO ManiMa
Kammermusik im Schloss
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Sa. 15. Oktober, 20 Uhr
Kleinkunstkeller
LUcy van KUhL  
& die es-Chord-Band
„Alles auf Liebe“
Kabarett
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Fr. 21. Oktober, 20 Uhr
Kleinkunstkeller
Steve Baker  
acOUStic Band
Bluesharp-Rock
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Mi. 26. Oktober, 20 Uhr
Kronenzentrum
Der zerbrOchne KrUg
Theaterkompagnie  
Stuttgart
19.15 Uhr Einführung
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GESCHÄFTLICHE INFORMATION ANZEIGE

Seit zwei Jahren ein 
starkes Team vor Ort

Besigheim. Bereits seit zwei 
Jahren ist das Team der 
ERGO Versicherung nun in 
Besigheim. „Persönliche Be-
ratung und Kundenservice 
vor Ort haben für uns oberste 
Priorität“ erläutert der Agen-
turinhaber Alexander Götz. 
„Wir sind damit seit über 20 
Jahren zuverlässiger An-
sprechpartner für Privat-, Ge-
werbe- und Industriekunden 
mit vielfach ausgezeichneten 
Produkten und hervorragen-
den Kundenbewertungen für 
unsere tägliche Arbeit“ be-
tont Alexander Götz. 

„Unser jüngstes Teammit-
glied, Herr Kevin Vester, hat 
im Sommer diesen Jahres sei-
ne Prüfung zum Fachmann 
für Versicherungsvermittlung 
bei der IHK in Heilbronn er-
folgreich abgelegt und unter-
stützt das Team seither um 
dem stetig wachsenden Kun-
deninteresse nachzukom-
men“ freut sich Alexander 
Götz. 

„Wir sind die ERGO Zahn-
Experten vor Ort und bieten 
individuellen Zahnschutz mit 
hervorragenden Leistungen 
und bis zu 100 Prozent Kos-
tenerstattung für Zahnersatz 
und Zahnerhalt. Einzigartig 
am Markt ist dabei der be-
sonders günstige Einstiegs-
beitrag mit 50 Prozent Bei-
tragsersparnis in den ersten 
sechs Monaten“, erläutert 

Alexander Götz. 
Unverändert attraktiv ist 

die ERGO Zahnzusatzversi-
cherung mit Sofortleistung 
ohne Wartezeit auch für be-
reits laufende oder angerate-
nen Zahnbehandlungen sowie 
der Kieferorthopädie-Sofort-
schutz für Kinder mit Sofort-
leistungen bei bereits laufen-
der oder angeratener Kiefer-
orthopädie-Behandlung. 

Auch für die Autoversiche-
rung gibt es in diesem Herbst 
sehr attraktive Angebote. So 
können sich Kunden bis zu 20 
Prozent Nachlass auf den 
Kaskobeitrag sichern bei 
Wahl des Bausteins „Werk-
stattbonus“. 

Zusätzlich verlost die 
ERGO Group AG ab sofort 
und bis zum 31. Dezember 
2022 unter allen bundeswei-
ten Neuabschlüssen für einen 
PKW insgesamt 25 Tankgut-
scheine in Höhe von je 2000 
Euro Tankguthaben in Form 
einer Barauszahlung. Neugie-
rig geworden? Nähere Infor-
mationen erhalten Sie gerne 
vor Ort. 

Info Zu erreichen ist 
das Team der ERGO 
Versicherung Alexan-
der Götz in der Bahn-
hofstraße 1 in 74354 
Besigheim, Telefon (07143) 2 59 20 00, 
E-Mail: alexander.goetz@ergo.de, 
www.alexander-goetz.ergo.de bz

Das Team der ERGO Versicherung in Besigheim (von links): 
Alexander Götz, Daniela Schlenker, Yannick Götz und Kevin 
Vester. Foto: Götz

Die ERGO Versicherung Alexander Götz  bietet 
persönliche Beratung und Vor-Ort-Service.

 

 

Förderverein 
des Liederkranz 

Metterzimmern e.V.
 

ZWIEBEL- und 
KARTOFFELKUCHEN zum Abholen

am 1. November  in der Kelter in Metterzimmern 
 

Bestelllisten stehen zum Download unter:  
www.singen-in-metterzimmern.de zur Verfügung. 

 

 oder per E-mail: lkmzwiebelkuchen@t-online.de 
            oder telefonisch unter: 0151/52134023 anfordern

 

 

Förderverein 
des Liederkranz 

Metterzimmern e.V.
 

ZWIEBEL- und 
KARTOFFELKUCHEN zum Abholen

am 1. November 2021 in der Kelter in Metterzimmern 
 

Bestelllisten stehen zum Download unter:  
www.singen-in-metterzimmern.de zur Verfügung. 

 

 oder per E-mail: lkmzwiebelkuchen@t-online.de 
            oder telefonisch unter: 0151/52134023 anfordern

Zwiebel- und Kartoffelkuchen  
zum Abholen

Liederkranz Metterzimmern wiederholt den Erfolg  
des letzten Jahres

Auch in diesem Jahr soll es in Metterzimmern am 1. November 
2022 den beliebten Kuchen geben. Trotz erheblicher Lockerungen 
der Coronavorschriften, will man auch in diesem Jahr nochmals 
von einem Fest rund um die Kelter absehen. Wie im vergangenen 
Jahr werden unter dem Dach ihres Fördervereins die Sänger-/in-
nen des Liederkranz Metterzimmern Zwiebel- und Kartoffelkuchen 
zur Abholung in der Kelter anbieten. Gebacken wird wie immer im 
alten Backhaus am Kübelesbrunnen.
Die organisatorischen Vorbereitungen sind bereits in vollem Gang.
In der Kelter wird es keine Sitzmöglichkeiten geben, der Kuchen 
wird dort bereitgestellt, verpackt und muss abgeholt werden. Das 
Backteam bittet auch um Verständnis, dass es keine Einzelstücke 
gibt, sondern nur halbe und ganze Kuchen angeboten werden.
Auch auf Neuen Wein und Traubensaft muss keiner verzichten, die-
ser wird in Literflaschen ebenfalls zum Mitnehmen angeboten. Um 
Art und Anzahl der Kuchen bereitzustellen, bitten die Veranstalter 
um verbindliche Vorbestellung.
Dafür gibt es eine Bestellliste mit Angabe der gewünschten Ab-
holzeit.
Die Bestellliste enthält alle erforderlichen Angaben.
Ab 9. Oktober kann die Bestellliste unter:
www.singen-in-metterzimmern.de ausgedruckt
oder per E-Mail unter lkmzwiebelkuchen@t-online.de
oder telefonisch unter 0151-52134023 (Rainer Klein)
angefordert werden.
Die ausgefüllten Listen sind dann bitte per E-mail zurückzusenden 
oder per Posteinwurf bei Rainer Klein Kleinsachsenheimer Straße 
15 abzugeben.
Da im letzten Jahr eine überwältigende, erfreuliche Nachfrage war, 
muss darauf hingewiesen werden, dass zur Bewältigung der Be-
stellungen ein Maximal Kontingent festgelegt wird. Deshalb endet 
die Bestellfrist am 20. Oktober 2022 oder sobald das Kontingent 
erreicht ist.
Die Veranstalter weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur vor-
bestellte Kuchen bereitstehen.
Das Backteam freut sich auf Ihre Bestellungen und wünscht schon 
heute Appetit auf den wohlschmeckenden Kuchen aus Metterzim-
mern.

2022

 

 

Förderverein 
des Liederkranz 

Metterzimmern e.V.	
 

ZWIEBEL- und 
KARTOFFELKUCHEN zum Abholen	

am 1. November 2022 in der Kelter in Metterzimmern 
 

Bestelllisten stehen zum Download unter:  
www.singen-in-metterzimmern.de zur Verfügung. 

 

 oder per E-mail: lkmzwiebelkuchen@t-online.de 
            oder telefonisch unter: 0151/52134023 anfordern	

Sachsenheim, OT Niederhaslach
Besen im Blockhaus

Weinbau Thomas Notz, Rechentshofer Straße 9, 
Telefon (0 71 47) 1 50 52, www.weinstube-blockhaus.de 
Rostbraten, Sauerbraten, Besengerichte, diverse Biere,  
Kaffee und Kuchen, u.v.m. Essen auch zum Mitnehmen.  
Reservierung für Veranstaltungen, Familienfeier möglich.

Geöffnet immer  Mittwoch – Sonntag, 11.30 – 21.00 Uhr
Sonntag, 2. Oktober ab 15 Uhr geschlossen
Montag, 3. Oktober geöffnet

Talheim
Zum Lobmüller 

Familie Lobmüller, 74388 Talheim, Hörnlesbrunnen 3,  
Telefon (0 71 33) 96 49 97, www.zumlobmueller.de
Aussiedlerhof, ab Ortsmitte ausgeschildert.

Geöffnet von Donnerstag, 6. Oktober bis Donnerstag, 13. Okto-
ber 2022, nächster Besentermin: 3. b. 8. November 
täglich ab 11 Uhr. 

Bietigheim-Bissingen
Besa em Städtle

Familie Muck, Turmstraße 14 (in der Bietigheimer Innenstadt),  
Tel. 07142/43982, www.besa-em-staedtle.de, 
telefonische Reservierung ab 4 Personen möglich.

geöffnet ab 15. September bis Anfang Dezember,  
Freitag, Sonn- und Feiertage ab 11 Uhr, 
 mit Außenbewirtung im Hof! Montag Ruhetag.

Vaihingen/Enz-Enzweihingen
Kinzinger Berghof

Familie Kinzinger, Berghof, Tel. (0 70 42) 46 60. 
Mehr Info unter www.kinzinger-berghof.com. Hofladen durchgehend 
geöffnet. Bewirtung mit Berghofspezialitäten. Weinverkauf.

Geöffnet von Samstag, 8. 10. bis Dienstag, Allerheiligen, 1. 11., 
täglich ab 11 Uhr, Montag Ruhetag – außer am Mo., 31. 10.

Ich führe meine frauenärztliche Sprechstunde  
in den Räumlichkeiten der Privatpraxis  

Dr. Th. Rummel in Ludwigsburg, Schillerstr. 10,  
für Selbstzahler und Privatpatienten durch.

Dr. med. Christian Bittner,  
Facharzt für Frauenheilkunde

Terminvereinbarung unter 
Telefon 07141/7976910 oder dr.bittner@gmx.de

9. Oktober 2022

Heilbronn

9. Oktober 2022

VON 13 – 18 UHR
IN DER INNENSTADT

Sonntags
Shopping

Jazz & Einkauf
Jazz vom Feinsten auf vier Bühnen in der Innenstadt. 
Mit dabei: Gene Caberra, The Jakob Manz Project, 
Berta Epple, Luciel und weitere Künstler. 
�������������������

VERANSTALTER: HEILBRONN MARKETING GMBH
FACEBOOK & INSTAGRAM: HEILBRONN ERLEBEN

Riesenauswahl an
Fenster + Haustüren

74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon: 0 7142 / 66 73 2 
www.roba-fenster.de

   Persönliche  Beratung        

             perfekt  in  Montage

                und Service!
 Persönliche  Beratung        
 Persönliche  Beratung        
 Persönliche  Beratung        

Beste Qualität zu 
fairen Preisen!
- Hohe Sicherheit 
- Insektenschutz 
- Rollläden/Elektro-
 antriebumrüstung

GESCHÄFTLICHE INFORMATION ANZEIGE

Heilbronn. Hochkarätiger Jazz 
und ein entspanntes Ein-
kaufserlebnis, dafür steht seit 
mehr als 25 Jahren „Jazz &  
Einkauf“ in Heilbronn. Am 
Sonntag, 9. Oktober, bietet 
das weit über die Region hi-
naus bekannte Musik-Event 
wieder Pop, Jazz, Swing und 
Loungemusik vom Feinsten, 
die Geschäfte sind von 13 bis 
18 Uhr geöffnet. 

 Zwei große Bühnen am 
Marktplatz und am Kilian-
splatz bieten ein Freilicht-
Konzerterlebnis mitten in der 
Innenstadt. In den Fußgän-
gerzonen untermalen zwi-
schen 13 und 18 Uhr mobile 
Künstler den Shopping-Sonn-
tag mit poppigen, jazzigen 
und loungigen Klängen.

„Bringing the Blues back to 
the people“, das hat sich Gene 
Caberra zur Mission gemacht. 
Er fusioniert Neo Soul, Con-
temporary Beats, Rock und 
Blues-Roots und formt daraus 
auf dem Kiliansplatz Songs 
mit enormer Kraft.  

Ebenfalls auf dem Kilian-
splatz sorgt The Jakob Manz 
Project für frischen und zupa-
ckenden Sound. Direkte und 
klare Klänge, reichhaltige Dy-
namik und emotionale Tiefe – 
das sind die herausragenden 
Aspekte ihrer Musik. 

Auf der Bühne am Markt-
platz wird unter anderem das 
Berta Epple Trio für Stimmung 
sorgen. Die Künstler können 

turen, die dennoch Raum für 
die Improvisationen des Jazz 
bieten, elektronisch angerei-
cherte Beats und eine Stim-
me, die sanft und experimen-
tell zugleich erklingt. In der 
Hafenmarktpassage tritt „Ka-
selowsky“ auf, die drei Musi-
ker interpretieren Rocksongs 
und Balladen aus fünf Jahr-
zehnten getreu ihrem Motto 
„Five Decades Of Finest Mu-
sic“. 

Darüber hinaus werden 
mobile Künstler für jazzige 
Klänge in der Innenstadt sor-
gen. Yvonne Roth und Tho-
mas Langer, alias „Yvonne und 
Thomas“ nehmen den Zu-
schauer mit auf eine Reise 
durch die populären Songs 
aus den 50er Jahren bis heute.  
„Loris Grillo &  his cats“ ist ein 
klassisch-modernes Quintett, 
welches sowohl sehr traditio-
nell als auch innovativ klingt.  

Sicherlich ein Highlight ist 
die Modenschau von Viva- 
Petra Kern um 15 Uhr in der 
Kirchbrunnenstraße. Auf 
dem Marktplatz stimmen 
Gastronomen aus der Region 
ab 13 Uhr mit kulinarischen 
Köstlichkeiten auf den musi-
kalischen Shoppingtag ein. 
Auf dem Kiliansplatz sorgen 
weitere Imbissstände für das 
leibliche Wohl der Besucher. 

Info   Weitere Informationen gibt es 
im Internet unter 
www.jazz-einkauf.de bz

Ohrenschmaus und Einkaufsvergnügen

mittlerweile auf eine 30-jähri-
ge Bühnenlaufbahn zurück-
blicken und zeigen das Pro-
gramm „Die Rente ist sicher“. 

 Anschließend unterhält Lu-
ciel den Marktplatz. Luciel, 
das sind vier Kölner Musiker, 
die ihre Passion für handge-
machte (Pop)-Musik teilen. 
Die Einflüsse sind dabei aus-
gesprochen vielfältig und rei-
chen von akustischen Tradi-
tionen verschiedener Konti-
nente bis hin zu elektroni-
scher Musik. 

Auf der Bühne an der Ni-
kolaikirche entführt Limanja 
das Publikum in die Welt des 
Jazz. Limanja ist eine mehr-
fach ausgezeichnete, handfes-
te Orient Rock Fusion aus 
dem Schwabenland.  Das Trio 
Merlot kombiniert an der Büh-
ne am Wollhaus Gesang, Kla-
vier, Kontrabass. Melodie, 
Harmonie und Bass.  Die Linda 
Kyei Band steht für warme 
Sounds und klare Songstruk-

In Heilbronn ist es wieder 
Zeit für „Jazz & Einkauf“.

Foto: Heilbronn Marketing
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Fakten-Booster

So können Sie sich 
am besten schützen: 

Diese Schutzmaßnahmen gelten 
bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir wissen

Quelle: BMGQuelle: BMG

Quelle: BMG

Angepasste 
Booster-Impfstoffe

Gut zu wissen
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich 
als vollständig geimpft:
∙ nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung 

muss mindestens drei Monate nach der zweiten 
Einzelimpfung erfolgt sein), 

∙ nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Anti-
körpertest vor der ersten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.

www.zusammengegencorona.de

bmg.bund

bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit

bundesgesundheitsministerium(English, , Türkçe, Русский) für weitere Informationen, 
kostenfrei 

116 117 und 0800 0000837
Weitere Informationen und die 
genannten Quellen finden Sie unter: 
zusammengegencorona.de/
faktenbooster

Bundesgesundheitsminister 
Prof. Dr. Karl Lauterbach

Die Länder haben die Möglichkeit, je nach Infektionslage 
in zwei Stufen auf die Pandemieentwicklung zu reagieren.
Ab dem 1. Oktober können die Landesregierungen in ei-
ner ersten Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung und unseres Gesundheitssystems beschließen. 
Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
werden für die Auffrischimpfung allen 
Personen ab 12 Jahren empfohlen, die 
mindestens eine Grundimmunisierung 
gegen COVID-19 erhalten haben. 
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zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.
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Die Länder haben die Möglichkeit, je nach Infektionslage 
in zwei Stufen auf die Pandemieentwicklung zu reagieren.
Ab dem 1. Oktober können die Landesregierungen in ei-
ner ersten Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung und unseres Gesundheitssystems beschließen. 
Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
werden für die Auffrischimpfung allen 
Personen ab 12 Jahren empfohlen, die 
mindestens eine Grundimmunisierung 
gegen COVID-19 erhalten haben. 
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Gut zu wissen
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich 
als vollständig geimpft:
∙ nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung 

muss mindestens drei Monate nach der zweiten 
Einzelimpfung erfolgt sein), 

∙ nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Anti-
körpertest vor der ersten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.
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ten können.
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STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
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Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*
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Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
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Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.
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an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
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Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
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lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
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„Wir wissen nicht, wie sich die 
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Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI
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auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.
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Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.
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STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
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Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
werden für die Auffrischimpfung allen 
Personen ab 12 Jahren empfohlen, die 
mindestens eine Grundimmunisierung 
gegen COVID-19 erhalten haben. 
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„Wir wissen nicht, wie sich die 
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vorbereitet sein.“
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auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
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Ausreichende Dosen für 
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Impfungen
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Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
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Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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∙ nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Anti-
körpertest vor der ersten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
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Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden
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Angepasste 
Booster-Impfstoffe

Gut zu wissen
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich 
als vollständig geimpft:
∙ nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung 

muss mindestens drei Monate nach der zweiten 
Einzelimpfung erfolgt sein), 

∙ nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Anti-
körpertest vor der ersten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
werden für die Auffrischimpfung allen 
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mindestens eine Grundimmunisierung 
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Angepasste 
Booster-Impfstoffe

Gut zu wissen
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich 
als vollständig geimpft:
∙ nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung 

muss mindestens drei Monate nach der zweiten 
Einzelimpfung erfolgt sein), 

∙ nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Anti-
körpertest vor der ersten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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Die Länder haben die Möglichkeit, je nach Infektionslage 
in zwei Stufen auf die Pandemieentwicklung zu reagieren.
Ab dem 1. Oktober können die Landesregierungen in ei-
ner ersten Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung und unseres Gesundheitssystems beschließen. 
Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
werden für die Auffrischimpfung allen 
Personen ab 12 Jahren empfohlen, die 
mindestens eine Grundimmunisierung 
gegen COVID-19 erhalten haben. 

Stand 

25. September
2022

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

So können Sie sich 
am besten schützen: 

Diese Schutzmaßnahmen gelten 
bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir wissen

Quelle: BMGQuelle: BMG

Quelle: BMG

Angepasste 
Booster-Impfstoffe

Gut zu wissen
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich 
als vollständig geimpft:
∙ nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung 

muss mindestens drei Monate nach der zweiten 
Einzelimpfung erfolgt sein), 

∙ nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Anti-
körpertest vor der ersten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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Die Länder haben die Möglichkeit, je nach Infektionslage 
in zwei Stufen auf die Pandemieentwicklung zu reagieren.
Ab dem 1. Oktober können die Landesregierungen in ei-
ner ersten Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung und unseres Gesundheitssystems beschließen. 
Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
werden für die Auffrischimpfung allen 
Personen ab 12 Jahren empfohlen, die 
mindestens eine Grundimmunisierung 
gegen COVID-19 erhalten haben. 

Stand 

25. September
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So können Sie sich 
am besten schützen: 

Diese Schutzmaßnahmen gelten 
bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir wissen
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Angepasste 
Booster-Impfstoffe

Gut zu wissen
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich 
als vollständig geimpft:
∙ nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung 

muss mindestens drei Monate nach der zweiten 
Einzelimpfung erfolgt sein), 

∙ nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Anti-
körpertest vor der ersten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.
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Die Länder haben die Möglichkeit, je nach Infektionslage 
in zwei Stufen auf die Pandemieentwicklung zu reagieren.
Ab dem 1. Oktober können die Landesregierungen in ei-
ner ersten Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung und unseres Gesundheitssystems beschließen. 
Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
werden für die Auffrischimpfung allen 
Personen ab 12 Jahren empfohlen, die 
mindestens eine Grundimmunisierung 
gegen COVID-19 erhalten haben. 

Stand 

25. September
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So können Sie sich 
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Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden
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Angepasste 
Booster-Impfstoffe

Gut zu wissen
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich 
als vollständig geimpft:
∙ nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung 

muss mindestens drei Monate nach der zweiten 
Einzelimpfung erfolgt sein), 

∙ nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Anti-
körpertest vor der ersten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte
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treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.
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Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.

www.zusammengegencorona.de

bmg.bund

bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit

bundesgesundheitsministerium(English, , Türkçe, Русский) für weitere Informationen, 
kostenfrei 

116 117 und 0800 0000837
Weitere Informationen und die 
genannten Quellen finden Sie unter: 
zusammengegencorona.de/
faktenbooster

Bundesgesundheitsminister 
Prof. Dr. Karl Lauterbach

Die Länder haben die Möglichkeit, je nach Infektionslage 
in zwei Stufen auf die Pandemieentwicklung zu reagieren.
Ab dem 1. Oktober können die Landesregierungen in ei-
ner ersten Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung und unseres Gesundheitssystems beschließen. 
Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
werden für die Auffrischimpfung allen 
Personen ab 12 Jahren empfohlen, die 
mindestens eine Grundimmunisierung 
gegen COVID-19 erhalten haben. 

Stand 

25. September
2022

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

So können Sie sich 
am besten schützen: 

Diese Schutzmaßnahmen gelten 
bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir wissen

Quelle: BMGQuelle: BMG

Quelle: BMG

Angepasste 
Booster-Impfstoffe

Gut zu wissen
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich 
als vollständig geimpft:
∙ nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung 

muss mindestens drei Monate nach der zweiten 
Einzelimpfung erfolgt sein), 

∙ nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Anti-
körpertest vor der ersten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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genannten Quellen finden Sie unter: 
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an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
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Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich 
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∙ nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung 

muss mindestens drei Monate nach der zweiten 
Einzelimpfung erfolgt sein), 

∙ nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Anti-
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mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.
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FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
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Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
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Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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Bundesministerium für Gesundheit

bundesgesundheitsministerium(English, , Türkçe, Русский) für weitere Informationen, 
kostenfrei 

116 117 und 0800 0000837
Weitere Informationen und die 
genannten Quellen finden Sie unter: 
zusammengegencorona.de/
faktenbooster

Bundesgesundheitsminister 
Prof. Dr. Karl Lauterbach

Die Länder haben die Möglichkeit, je nach Infektionslage 
in zwei Stufen auf die Pandemieentwicklung zu reagieren.
Ab dem 1. Oktober können die Landesregierungen in ei-
ner ersten Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung und unseres Gesundheitssystems beschließen. 
Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
werden für die Auffrischimpfung allen 
Personen ab 12 Jahren empfohlen, die 
mindestens eine Grundimmunisierung 
gegen COVID-19 erhalten haben. 

Mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes werden 
ab dem 1. Oktober bundesweite Maßnahmen eingeführt, 
die uns im Herbst und Winter besser schützen. 
Mehr dazu lesen Sie hier.

Der Plan für 
Herbst und Winter



Württembergs großer  
POLSTER-SPEZIALIST

350,-Alt! 
Gegen 
Neu! Tauschprämie!

(1)

Polsterwelt ENGELHARDT GmbH
Mo-Fr 10 -19 Uhr / Sa 10 -18 Uhr
www.polsterwelt-engelhardt.de

(1) Bei einem Einkauf eines neuen 
Polstermöbels ab 5 Sitzeinheiten 
oder Boxspringbettes. Ausge-
nommen ist die in Prospekten und 
Anzeigen beworbene und in der Aus-
stellung mit Sonderpreisen bereits 
reduzierte Ware. Nicht kombinierbar 
mit anderen Aktionen.

Zollbergstr. 8 -10
73734 Esslingen
Tel. (0711) 25 28 100

Bietigheimer Str. 68
74379 Ingersheim
Tel. (0 7142) 919 7150

DEN TOP-PREIS MACHEN WIR!

1.998,1.998,--
abab

ohne weitere 
Funktionen und Deko.

Der erstklassigsteTop Prei
s

der Woche!“

Große Winkel-
kombination 
in topmodernem Cord-Bezug 
schmal, ca. 282 x 236 cm, Füße 
schwarz.  
Ohne Funktion und Dekokissen.  

Exklusivmodell BREDA

Für Ihr altes Sofa!

Recamiere 
ca. 215 cm breit,  
Bezug in breitem Cordstoff

DEN TOP-PREIS MACHEN WIR!

1.175,1.175,--
Ohne Funktionen und 
Dekokissen.

„Erleben Sie unsere perfekt gestalteten Design- und Markenstudios 
in der brilliantes Design auf exzellente, handwerkliche Qualität 
trifft. Wir erschaffen für Sie Ihr einzigartiges Polster Unikat, das Ihr 
Zuhause aufwertet.“  Wir freuen uns auf  Sie.  Ihr Frank Engelhardt

Und viele weitere Top Preise in 
unserer riesigen Ausstellung!



In der Rubrik:
(Zutreffendes ankreuzen/ausfüllen)

Autos/Motorräder/Zubehör

� 
� KFZ-Zubehör
� Motorrad
� Roller
� Trikes
� Quads
� Mofas / Mopeds
� Garagen
� Wohnw./Wohnmobile
� Autovermietungen
� Wasserfahrzeuge
� Anhänger

Bekanntschaften
� Ehe- und Partnervermittlungen 
� Sie sucht Ihn
� Unternehmungen 
� Er sucht Sie
� Sie sucht Sie
� Er sucht Ihn
� Private Unternehmungen

Verkäufe � / Kaufgesuche � 
� Technische Artikel
� Haushaltsartikel
� Garten
� Baby- / Kinderartikel
� Bekleidung
� Möbel
� Sportartikel
� Fahrräder
� Foto / Computer / Handy
� Musikinstrumente
� HiFi / Elektro
� Bau
� Kunst-Antiquitäten

Unterricht �  

Verschiedenes
� Freizeitgestaltung
� Unterhaltung
� Dienstleistungen
� Esoterik
� Verloren / Gefunden
� Musik / Bands

Tiermarkt
� Tiermarkt 
� Entfl ogen / Entlaufen
� Zugefl ogen / Zugelaufen

Landwirtschaft
� Verkäufe  � Kaufgesuche

Die gute Tat (max. 3 Zeilen) � 

Privat Gewerbevon Privat zu Privat
Anzeigen des geschäftlichen 
Verkehrs (Dienstleistungen etc.)

Bitte veröffentlichen Sie meine Anzeige 
in der nächstmöglichen Picker-Ausgabe

 als Chiffre-Anzeige, Gebühr u 7,14 
 (Zusendung an Ihre Adresse)

PICKER-Kleinanzeige
Klein aber oho! Die Kombinaton für Ihren Erfolg: Ihre Kleinanzeige erscheint dienstags in der Tageszeitung und 
mittwochs in der Rundschau und zusätzlich im Internet (www.bietigheimerzeitung.de und www.die-rundschau.de).

4 Zeilen nur E 6,20 4 Zeilen nur E 14,76
jede 
weitere 
Zeile
nur 
E 3,69

jede 
weitere 
Zeile
nur 
E 1,55

Alle Preise 
inkl. gesetzl. 
MwSt.

Alle Preise 
inkl. gesetzl. 
MwSt.

 Text bitte deutlich schreiben: 
 Nach jedem Wort oder Satz-
 zeichen ein Kästchen freilassen.

Annahmeschluss 
Montags, 11.00 Uhr.

jede 
weitere 
Zeile
nur
E

Alle Preise 
inkl. gesetzl. 
MwSt.

 Automarke
 eintragen

 Anzeige Gelb unterlegt (+ u 5,-)

Mehr Aufmerksamkeit - 
mehr Erfolg!
Ihre Kleinanzeige im Picker 
gelb hinterlegt für nur 5 5.–

Anzeige mit zusätzlichem 
Bild (+ 1 10,–) 
kann nur Online unter 
www.dierundschau.de 
aufgegeben werden.      

... oder Sie geben 
Ihre Anzeige 
bequem und schnell 
online auf...

Elegantes Wohnzimmersofa 
Modell Delphi mit Recamiere und 
Nackenstütze, Bezug Primma 53 
Microfaser, Maße gesamt 285 x 80 
x 85, Recamiere 155 x 80, VB 800. 
Tel. 0163-2099999 bis 20 Uhr

BIETIGHEIMER ZEITUNG · SACHSENHEIMER ZEITUNG · BÖNNIGHEIMER ZEITUNG · DIE RUNDSCHAU, Kronenbergstr. 10 · 74321 Bietigheim-Bissingen · Fax (0 71 42) 403-125

Name Vorname

Straße/Nr. PLZ/Wohnort 

E-Mailadresse 

 Abbuchungserlaubnis für Bankeinzug     Barzahlung (am Kundencenter der Bietigheimer Zeitung)

IBAN      | D | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Datum Unterschrift Kontoinhaber

Wg. Gartenaufgabe abzug.: 1
Juwel Motorhacke € 100,-: 1
Honda Motorsense € 500,- so-
wie Hacken, Rechen usw. ☎
07141/601001

Wir freuen uns, Euch wieder am
Samstag, den 8.10.2022 zu un-
serem Spielzeug- und Kleider-
basar (bis Größe 176) in der
Mettertalhalle in Horrheim be-
grüßen zu dürfen. Der Verkauf
findet zwischen 13.30-15.30
Uhr statt (für Schwangere +
Helfer bereits ab 13 Uhr) – mit
Kuchenverkauf zum Mitneh-
men. Wenn Ihr gerne als Helfer
dabei sein möchtet, meldet
Euch einfach unter basar-
team@basar-horrheim.de. Hel-
fer werden immer dringend be-
nötigt! Weitere Informationen
zu unserem Basar findet Ihr un-
ter www.basar-horrheim.de!
Solltet Ihr Interesse am Verkauf
haben, könnt Ihr Euch über un-
sere Homepage für die Num-
mernvergabe anmelden.

Holzbriketts Buche RUF Bu-
chenbriketts, 960 Kilo auf Pa-
lette, Abholpreis 640.-- Euro,
Lieferung gegen Aufpreis
möglich. Abgabe auch in klei-
neren Mengen Tel.
01732724303-01727969461
ab 8.00 Uhr, rb@3-parts.de,
www.vendeto.com

Musiker sucht alte Synthesizer
und Rhytmusgeräte (auch de-
fekt).☎ 0174/2510045

Kaufe Möbel, Porzellan, Be-
steck, Spielzeug, Lampen aus
den 50er-, 60er- u. 70er Jahren.
☎ 0178-4053620

Privat sucht Omega Uhr, auch
ältere oder defekte Modelle. ☎
0163/9550943

Suche zum Kauf einen unbe-
bauten Gewerbebauplatz, Grö-
ße ca. 10-15 Ar, in Bietig-
heim-Bissingen u. ca. 10 km
Umgebung.☎ 0174/3448322

1. u. 2. Weltkrieg! Suche: Sol-
datenfotos, Orden, Postkar-
ten, Urkunden, Spielzeug,
Stahlhelme u. sonstige Dinge
aus den Kriegen. Sammler
freut sich über jeden Anruf.
☎ 07141/927736

Sammler kauft alte Arm-
band-Taschenuhren, auch de-
fekt. ☎ 07135/7174458 o.
whatsapp 0176/78195808

Kinderkleider und Spielzeug-
markt Auf dem Tischbasar
werden angeboten gut erhalte-
ne Herbst und Winterkleidung
und Spielsachen vorwiegend
aus Naturmaterialien sowie an-
dere Utensilien rund ums Kind.
Außerdem gibt es einen Ku-
chen und Getränkeverkauf. Tel.
(07142) 7093491, www.waldorf-
kindergarten-bietigheim.info

Girls-Time 17.10.2022 Herzliche
Einladung an junge Damen
10-13 J. zum Mädelsworkshop!
17 h, 20 €.Weitere Infos auf:
www.kleineauszeit-skh.de

Zauberfrauen malen anders
Probier mal was Neues! 6x Di.
19:30 Uhr ab 19.10.22 110€ für
Infos: www.kleineauszeit-skh.de

Reinigungskraft gesucht! Wir,
die Firma Immo Care GmbH
sind im Raum Ludwigsburg bis
Heilbronn für die Reinigung von
Wohnanlagen tätig. Zur Unter-
stützung unseres Teams su-
chen wir für eine langfristige
Einstellung mit sehr guter Be-
zahlung eine zuverlässige und
gewissenhafte Reinigungskraft
in Teil- oder Vollzeit für die Ge-
meinschaftsflächen von Mehr-
familienhäusern. Ein Führer-
schein Kl. B sowie Deutsch-
kenntnisse werden vorausge-
setzt. Immo Care GmbH, Kirch-
str. 33 in 74354 Besigheim.
Tel. 015901877230.

Gipser u. Stukkateur m. lang-
jähriger Erfahrung! Wir über-
nehmen Außen-/Innenputz,
Altbausanierung, Renovie-
rungsarbeiten, Vollwärme-
schutz, Trockenbau, Malerbei-
ten, + Hausmeisterservice, Eil-
dienst, mit Garantie u. Refe-
renz☎ 0170/4102458

Bad sanieren, Fertigstellung in
1Wochem. fugenlosen Platten.
Installationen u. Malerarbeiten
v. Fachmann aus einer Hand.
Unverb. Besicht. u. Angebotser-
stellung. ☎ 07142/787510 o.
0178/7692690www.hayva.de

Prof. Film- + Videoüberspie-
lung Super8, Normal8, 16
mm und fast alle Videoforma-
te sowie Diascans auf DVD o.
USB-Stick. Tel. (07147) 3259

Silicon-, Mörtel- u. Betonfugen
Sanierungen! Langjährige,
fachm. Erfahrung. Saubere und
preiswerte Ausführung. Bern-
kopf, Bi.-Bi.☎ 0171-5777905

Glas-Duschabtrennungen
u.v.m., Top - hochwertige
Beschläge, kostenloses Auf-
maß u. Angebot. ☎ 0160-
7657711, www.glasmack.de

Übernehme alle Arten von Gar-
tenarbeiten, z.B. Obstbaum-
rückschnitt, Rasenanfertigung,
Heckenschnit u. Dachrinnenrei-
nigung.☎ 0176-23736370

Suche Raumpflegerin für äl-
teres Ehepaar in Sachsen-
heim 1 x wöchenlich für 2-3
Std. Tel. 0177-1902751

Malermeister, verputzen,
Wärmedämmung, Innenaus-
bau. Tel. 07142/787510 oder
0178/7692690,www.hayva.de

Wer benötigt Hilfe für Gar-
tenpflege? Hecke schneiden,
Abbrucharbeiten, Bäume
schneiden.☎ 0172-8974220

Zuverlässige Frau sucht Putz-
stelle in Erligheim, Löchgau
und Bietigheim.
☎ 0157/52908268.

Wurzelstöcke und Baumstum-
pen entfernen, schnell u. ohne
große Gartenschäden. Schunk
Gartenpflege.☎ 0172/7448981

Entrümpelungen aller Art. Haus-
und Wohnungsauflösungen,
schnell u. preiswert. ☎ (07135)
936182 oder 0176/39019932

Staatlich geprüfte Hauswirt-
schafterin sucht für nachmit-
tags Minijob, gerne auch fach-
fremd.☎ 07147/2720611, AB

Suche Putzfrau für 2,5 Zi.-Wo-
hung in Ingersheim 1 x in der
Woche für 2 Std. ☎
0157-74590849

Wer sucht Handwerker für
Streicharb., tapezieren, alle Boden-
beläge usw., schnell, zuverlässig,
preisgünstig.☎0163/1920360

GARTENPFLEGE Hecken-
schneiden + Rasenmähen
☎ 0173/9852717

SPERRMÜLLABFUHR,
Entrümpelungen , auch Klein-
mengen☎ 0173/9852717

Pia‘s Mobile Fußpflege!
☎ 0171/3663675

VW Golf 2, Bj. 1990, Benziner,
1,8 l, 90 PS, 192517 km, 8-f-be-
reift, TÜV Oktober 2022, Bast-
ler, Unfallfahrzeug. Preis VB ☎
07142/31130, ab 17 Uhr.

Automobile Walz kauft alle
Autos, auch Unfallwagen,
Getriebe- oder Motorschaden,
usw.☎ 0171-9591279

Kaufe: Pkw’s,Geländewagen, Bus-
se, MB, VW, Audi, Japaner, TÜV/
ASU nicht wichtig. ☎ (07131)
2086803 oder (0171) 5204826

Kaufe Fahrzeuge aller Art, Mo-
torrad, Lkw, Traktoren, auch Un-
fall, Motorschaden u. Schrott-
fahrzeuge.☎ (0160) 97772555

4 W-Kompletträder, Michelin Al-
pin5, 215/60 R16, 6mm, Stahl-
felgen, 5-Loch, € 200,-.
☎ 07142/66908

Mofas gesucht, Sammler sucht
Mofas der Marken Kreidler,
Hercules, Solo, Zündapp....
☎ 07143/881869

Suche Garage od. Scheune zu
kaufen in Bietigheim od. Umge-
bung.☎ 0174/3448322

DIE DUNKLE JAHRESZEIT
NAHT Aktive Gleichgesinnte
zw. 52 und 64 J. für Unterneh-
mungen an Wochenenden für
Wanderungen, Tagesausflüge,
Kunst und Kultur aber auch
Kaffeeklatsch, Gesellschafts-
spiele etc., Kreis Ludwigsburg
gesucht.
herbst2022@mein.gmx

Terrassenplatten, 40x40 cm, ca.
100 Stck., feinkörnig, beige, gg.
Abh.☎ 0176-24406585

Großer Hängepflanze abzuge-
ben in Sa.-Häfnerhaslach.
☎ 01525-7080821

Jucca-Palme, H: 1,60, m. schö-
nem Bastübertopf, gg. Abh., ☎
01525/9985449, ab 8 Uhr

Gebr. Waschbetonplatten,
versch. Größen, ca. 11,5 m², gg.
Abhol.,☎ 07142/51815

Arm- u. Beintrainer, Tischmo-
dell, gg. Abhol., ☎
07142/505947

Ziergräser/-Sträucher, Stauden,
Bodendecker, Bambus, Sämerei-
en,☎ 07143/968759, 19-20Uhr.

Kakteen, bewurz. Geranienable-
ger, Kübelpflanzen u.v.m., ☎
07143/968759, 19-20 Uhr.

Musikgruppe sucht Gitarristen
Wir spielen außer
Rock,Volksmusik und Pop
fast alles, sind 50+Jahre alt
und freuen uns über Verstär-
kung.
Bitte Nachrichten über
WhatsApp 0177-6478190

PICKER
Pick die besten Angebote im PICKER

Hotline (07142) 403-261
Montag bis Freitag 6.30 – 20.00 Uhr, Samstag und Sonntag 6.30 – 13.00 Uhr

Mehr Erfolg mit Ihrer Kleinanzeige

Verkäufe
Kauf-
gesuche Verschiedenes

Autos 
Motorräder
Zubehör

Bekannt-
schaften

VW

KFZ-Ankauf

Mofas/Mopeds

Garagen

Die
gute
Tat

Kinder

lieben
Geschichten

mehr unter www.lesestart.deKostenlose Lesestart-Sets beim Kinderarzt!

Eine Initiative des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung – für mehr
Bildungsgerechtigkeit von Anfang an

Wir sagen

„Herzlichen Glückwunsch“
zur größten frühkindlichen
Leseförderungs-Initiative!
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Ihre Spende hilft.
IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02
www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden

HUMANITÄRE HILFE
FÜR ROHINGYA
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Es war einfach 
die richtige Zeit, um 
nochmal zukunfts-
gerichtet zu wohnen. 

Dorothee Schellmann und Dr. Michael Weber, 
Eigentümer und Kunden der BW 

bietigheimer-wohnbau.de 

Die Kinder sind aus dem Haus? Jetzt in einen neuen Lebensabschnitt starten!

Individuelle  Beratung nach  telefonischer  Vereinbarung.

BIETIGHEIMER WOHNBAU GMBH
Ihr Ansprechpartner: Ulrich Bechtle
Telefon 07142.76-335, bechtle@bietigheimer-wohnbau.de

Hausbesitzer 
haben Arbeit. 
Wohnungs-
besitzer 
haben Zeit.
Wenn Ihnen das Haus über den Kopf wächst, dürfen wir 
Ihnen etwas ans Herz legen? Lassen Sie die viele Arbeit, die 
steigenden Energiekosten und den Sanierungsstau hinter 
sich. Und gönnen Sie sich eine schöne, moderne Eigentums-
wohnung. Barrierefrei und mit Aufzug, energieeffizient und 
zukunftssicher – mit einer höheren Lebensqualität. Viele 
unserer Kunden haben diesen Schritt schon getan und 
genießen jetzt die Zeit in ihren neuen vier Wänden.

Sie haben Interesse? Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite. Zum Beispiel mit einer kostenlosen und 
 unverbindlichen Wert ermittlung für Ihr Haus. Oder mit 
attraktiven Wohnungsangeboten.

Näheres erklären wir Ihnen gern persönlich. 

In nächster Zeit haben wir noch einiges vor. Konkret in der 
Planung sind zum Beispiel neue Bauvorhaben in Bietigheim, 
Bissingen und Ditzingen: Hier entstehen Räume für neue Ideen und 
Zuhause-Gefühle – und sinnvolle Investments für  private Kapital-
anleger. In der Qualität, die Sie zurecht von der BW erwarten.

Verkaufsstart erfolgt 

Bietigheim-Bissingen, Luise-Kämpf-Straße 12–18: 
52 Wohneinheiten 
Energiebedarfsausweis 63 kWh (m²a), Energieeffizienz-
klasse B, Baujahr 2020, Fernwärme, Rohbau bereits fertig-
gestellt, Bezug 2024

Verkaufsstart in Kürze – jetzt vormerken lassen 

Bietigheim-Bissingen, Birkenweg 10: 
11 Wohneinheiten 
Energiebedarfsausweis 22 kWh (m²a), Energieeffizienzklasse A+, 
bivalente Wärmeerzeugungsanlage bestehend aus einem 
Gas kessel mit Brennwerttechnik und Anschluss an das Erd-
gasnetz sowie einer Wärmepumpentechnik mit elektrischem
Antrieb zur Nutzung regenerativer Energien, Baujahr 2022, 
Baubeginn erfolgt

Ditzingen, Weilimdorfer Straße 30 + 32: 
12 Wohneinheiten 
Energiebedarfsausweis 88 kWh / (m²a), Energieeffizienzklasse C, 
Pellet-Heizung, Baujahr 2022, Baubeginn erfolgt

Bietigheim-Bissingen, Birkenweg 10

Dürfen Mieter Sanierung verlangen?

M Experten-Tipp aus der Region

Laufzeit
5 Jahre,

Nominal/
Sollzins

Laufzeit
10 Jahre,
Nominal/
Sollzins

Belei-
hungs-
grenze

ALLIANZ 3,80 3,79 50%

FINANZBERATUNG OETTINGER 3,09 3,00 60%

BHW/POSTBANK 3,79 3,41 60%

Festzinssätze bei 100-prozentiger Auszahlung und einprozentiger Tilgung.
Genannt ist der Nominalzinssatz/Sollzinssatz. Alle Angaben ohne Gewähr.

WAS
BAUGELD
KOSTET

Die Angst vor einem Energie-
Preisschock treibt viele Mieter 
um. Besonders in energetisch 
nicht oder nur teilweise sanierten 
Altbauten könnte es vor dem Hin-
tergrund einer als unzureichend 
empfundenen Beschaffenheit von 
Heizung, Dach, Fenstern oder 
Wärmedämmung zu Streitfällen 
kommen. Der Unmut darüber 
kann so groß sein, dass ein Mieter 
nicht gewillt ist, seine anteiligen 
Heiz- und Warmwasserkosten zu 
bezahlen und erst ein Gericht klä-
ren muss, ob die technische Aus-
stattung den üblichen Standards 
vergleichbarer Wohnungen ent-
spricht oder tatsächlich ein Man-
gel vorliegt. Der BGH gibt Orien-
tierung: Demnach sind die zum 
Zeitpunkt der Errichtung bezie-
hungsweise Modernisierung gel-
tenden Normen als Maßstab für 
den geschuldeten Standard anzu-
legen. Nur wenn diese nicht ein-
gehalten werden, liegt in der Re-
gel ein Mangel der Mietsache vor, 
der eine Mietminderung rechtfer-
tigt (Urteile vom 5. Dezember 
2018, Az: VIII ZR 271/17 und VIII 
ZR 67/18). Folglich erfüllt auch 
eine in die Jahre gekommene 
Heiztechnik ihren Zweck, wenn 
sie einwandfrei funktioniert und 

sie dauert und wie hoch sich die 
Preisspirale noch dreht, sind mo-
derne energetische Standards 
wichtiger denn je. Ein Ölheizung 
oder eine veraltete Gastherme et-
wa dürfte den Immobilienwert 
und damit den zu erzielenden 
Verkaufspreis ebenso schmälern 
wie die Chancen auf eine schnelle 
Wiedervermietung. Wie sich die 
vorhandene Technik konkret auf 
den Wert und die Vermietbarkeit 
auswirken, erfahren Vermieter 
durch die Einschätzung eines ver-
sierten Experten. Da Immobilien-
makler nach dem neuen Gebäude-
energiegesetz ohnehin verpflich-
tet sind, den Energieausweis bei 
Vermietung, Verkauf oder Ver-
pachtung vorzulegen, sind sie die 
idealen Ansprechpartner für stra-
tegische Maßnahmen. Durch ihre 
Marktkenntnis sehen sie das 
Potenzial einer Immobilie auf 
einen Blick und können Lösungen 
aufzeigen. Bequemer kann es für 
Vermieter nicht sein, mögliche 
Chancen zu erkennen und zu nut-
zen.

Gerne stehen wir für Fragen 
zur Verfügung: WHG Immobilien, 
Dieselstraße 13, Freiberg am Ne-
ckar, Telefon (07141) 7 55 01.
 Heidi Pfuderer

weder die Gesundheit noch die 
Sicherheit gefährdet. Soweit die 
bisherige Rechtsprechung. Trotz-
dem sollten Vermieter auf zeitge-
mäße technische Standards in 
ihrem Mietobjekt achten, nicht 
zuletzt falls sie ihre Immobilie 
verkaufen möchten, jetzt, wo für 
gut gepflegte, voll vermietete Ob-
jekte Höchstpreise gezahlt wer-
den. Denn den Wert bestimmt 
nicht nur die Lage. Der Zustand 
der Haustechnik und ob eine Fas-
sadendämmung durchgeführt 
wurde, sind ebenso ausschlagge-
bend. Gerade in der Energiekrise, 
von der niemand weiß, wie lange 

Heidi Pfuderer. Foto: Futterknecht

Frische Luft ist und bleibt nicht 
nur wichtig für das eigene Wohl-
befinden, sondern auch für ein 
gesundes Wohnklima – denn Räu-
me ohne ausgewogenen Luftaus-
tausch entwickeln sich schnell 
zum Schimmelparadies. Ein neu 
entwickelter Schimmel Vernich-
ter entfernt durch einfaches Sprü-
hen 99,99 Prozent der Schimmel-
sporen. Zur Sicherheit sollten be-
troffene Stellen unbedingt auch 
über den sichtbar befallenen Be-
reich hinaus behandelt werden. 
Unmittelbar nach dem Aufsprü-
hen des chlorbasierten Produktes 
kann beobachtet werden, wie es 
selbsttätig seine Wirkung entfal-
tet und Schimmel abtötet. Für 
Schlaf-, Wohn- und Kinderzim-
mer gibt es darüber hinaus mit 
einem Schimmel Entferner eine 
chlor- und damit geruchsfreie Lö-
sung, die von der Stiftung Waren-
test mit Gut (2,0) in der Kategorie 
„Chlorfreie Schimmelentferner“ 
ausgezeichnet wurde. hlc

Kampf dem 
Schimmel

Dunkel verfärbte Schimmelfugen 
werden  wieder sauber und 
rein. Foto: HLC/MELLERUD

Heidi Proksch
Freiberg a. N. · Dieselstr. 13... seit 1986

®

www.whg-immobilien.de
0 71 41/ 7 55 01

Wohnbedürfnisse ändern sich –
wir beraten Sie gerne

• bei Wohnungswechsel im Alter
• Ihr persönlicher Ansprechpartner für alle Fragen  

rund um Verkauf und Vermietung 
• Rundum-Sorglos-Paket; komplette Abwicklung
• Spezialist für gebrauchte Immobilien
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STADTHÄUSER IN BESTER LAGE

Informieren Sie sich jetzt!

unverbindliche Darstellung

p.b.s. Wohnbau GmbH 
planen, bauen, sanieren

info@pbs-wohnbau.de 
www.pbs-wohnbau.de

Georg-Kohl-Straße 6  
74336 Brackenheim

Telefon     
07135 / 98050

In der Lerchenstraße in Brackenheim entstehen auf zwei Grundstücken  
moderne Stadthäuser mit großzügigen Gärten im Teileigentum.

Baubeginn bereits erfolgt!

 » Effizienzhaus 55 mit Erneuerbare-
Energien-Klasse im Teileigentum

 » Luftwärmepumpe und Solarthermie

 » ca. 132 m² Wohnfläche 
inkl. ausgebautem Hobbyraum

 » Zuverlässige Ansprechpartner

 » ab 698.000 €

Andrea Silke Tonndorf 
Immobilien e. K.

T  07141 947410-0
W  tonndorf-immobilien.de

Kaufwunsch 
Ingenieur, 30 Jahre jung, nach 
erfolgreich abgeschlossenem 
Studium wieder im „Ländle“ 
angekommen und inzwischen  
beruflich etabliert. Jetzt soll  
der Wunsch nach Eigentum  
realisiert werden. 

Und das soll es sein 
3- (oder) 4-Zimmer-Wohnung, 
ab 90 qm aufwärts, Balkon oder 
Terrasse, schöne Wohnlage mit 
guter Erreichbarkeit von Lud-
wigsburg (Arbeitsplatz). Bezug 
baldmöglichst. Finanzierung 
gesichert.

Seit 

1990

07142/91440
heuschele-immo.de

Sven Heuschele Hubert Heuschele

Bietigheim-Bissingen
Einfam. Reihenhaus mit Dachterrasse
Baujahr 2007, großzügige Räume
154 m² Wfl., ca. 140 m² Grdst.
Garage im Haus, Solaranlage
2 Bäder, Studio mit Dachterr, EBK …
VA, 74,7 kWh/(m²*a), Öl, B

€ 748.500,-

AKTUELLE KAUFGESUCHE: 
2½- bis 3-Zimmerwohnung, nur Bietigheim-Bissingen, 
TG Stellplatz oder Garage, Balkon oder Garten max € 350.000,-
AKTUELLE MIETGESUCHE: 
Haus oder große Wohnung in und um Bietigheim-Bissingen, 
Bezug flexibel bis spät. Ende 2022. Kaltmiete max. € 1.800,- 
Viele interessante Immobilienangebote auf www.heuschele-immo.de

WAS IST MEINE IMMOBILIE WERT?
Wir bewerten seit 1990 Immobilien und vermarkten diese dank  
unseres 5-Stufen Verkaufsplans zum Maximalpreis. Nutzen auch  
Sie unseren Bewertungs- und Verkaufsservice als lokale Immobilienex-
perten. Über 1.680 Verkäufe in und um Bietigheim-Bissingen!  
www.heuschele-immo.de/referenzen

Bietigheim-Bissingen
Freist. EFH mit tollem Südgarten
Baujahr 1965, gepflegt
139 m² Wfl., ca. 160 m² Gesamtfl. 
508 m² Grdst. in Sackgasse
Hobbyraum, Garage, Bühne
VA, 201 kWh/(m²*a), Öl, G

€ 847.000,-

Bietigheim-Bissingen
Renovierte Altbauwhg in ehem.
Herrenhaus-Villa, ca. 200 m² Wfl.  
OG, 5 Zimmer, hohe Decken, Wohn-
küche, Kaminofen, Sauna, Balkon 
Grdst ca. 4.000 m², Pkw-Stellplatz 
mit Ladestromanschluss
Energieausweis in Vorbereitung

€ 718.000,-

Bietigheim-Bissingen
Einfamilienhaus, 158,50 m² Wfl.,
199 m² Gesamtfl.
Baujahr 2002, top gepflegt
stylische Ausstattung,
Südgarten, EBK, Ga. und Stellpl.
Energieausweis in Vorbereitung

€ 860.000,-

Bietigheim-Bissingen
Schickes 1½ Zimmer-Apartment 
für Singles, Baujahr 1989, OG, 
Aufzug, TG, EBK, sehr gepflegte, 
gut verwaltete Wohnanlage, 
sofort frei
VA, 81 kWh/(m²*a), Fernwärme, C

€ 229.500,-

FREUDENTAL
SCHLOSSSTRASSE 9

■  Fernwärme

■  Energiebedarf 88,74 kWh 
(m2a)

■ Tiefgarage im Haus
■  Barrierefreie Zugänge 

und Aufzug

■  Ansprechende 
Grundrisse

■  Balkone und Garten mit 
Südwest-Ausrichtung

■  Bezug ab August 2023

Wohnbau Oberriexingen 
Im Erkerstal 1–5

71739 Oberriexingen

Telefon 07042 9730-15
www.wohn füh len .de

W.O.hnen

Im Bau:  
Mehrfamilienhaus mit 
3-Zimmer-Wohnungen
mit 78 m2 bis 96 m2  

Wohnfläche

3-Zimmer-Wohnung
Erdgeschoss, ca. 87 m2 

Wohnfläche, mit Garten- 
anteil

1 453.500,–

LESERREISEN

HURTIGRUTEN 2023
Die schönste Seereise der Welt 
Sie gilt als die schönste Seereise der Welt - die Fahrt mit den Hurtig-
ruten zwischen der Hansestadt Bergen und Kirkenes, dem entlege-
nen Ort nahe der russischen Grenze. Seit nunmehr 
130 Jahren verkehren die berühmten Postschiffe im regelmäßigen 
Liniendienst. Entdecken auch Sie die natürliche, unberührte 
Schönheit der norwegischen Fjordküste. Sie laufen mehr als 30 
Häfen an, die nur selten auf der Fahrtroute anderer Anbieter liegen. 
Begrüßen Sie den Frühling an der Küste, wenn das Grün beginnt 
langsam die Landschaft zu überziehen und erleben 
Sie 3 Jahreszeiten in einer Reise.

DV Medienhaus · Druck- und Verlagsgesellschaft Bietigheim mbH · Kronenbergstraße 10 · 74321 Bietigheim-Bissingen Fo
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Informationen und Buchung dieser Reise 
nur direkt über den Veranstalter: 
AtourO GmbH, 71636 Ludwigsburg, 
Telefon 08 00 / 2 63 42 66 (gebührenfrei) 
Stichwort: 3006, Bietigheimer Zeitung

Reisetermin: 3. bis 14. April 2023  REISEPREISE (pro Person in der DK/DZ)

Doppelkabine: Basic Innenkabine 2.899,- €;  Alleinbelegung: + 995,- €
Doppelkabine: Basic Außenkabine 3.349,- €;  Alleinbelegung: + 1.195,- €
Doppelkabine: Basic Außenkabine Superior 3.899,- €;  Alleinbelegung: + 1.450,- €

Reiseprogramm (Auszug):
   1. Tag: 03.04.2023 Anreise
  2. Tag: 04.04.2023 Erlebnis Bergenbahn
  3. Tag: 05.04.2023 Ålesund
  4. Tag: 06.04.2023 Trondheim
  5. Tag: 07.04.2023 Polarkreis
  6. Tag: 08.04.2023 Tromsø
  7. Tag: 09.04.2023 Nordkap
  8. Tag: 10.04.2023 Kirkenes
  9. Tag: 11.04.2023 Hammerfest
10. Tag: 12.04.2023 Lofoten, Vesterålen, Raftsund
11. Tag: 13.04.2023 Sieben Schwestern, Torghatten
12. Tag: 14.04.2023 Dovrebahn Trondheim-Oslo,

                           Rückflug 

Leistungen:
+ Rail&Fly 2. Klasse innerhalb Deutschland
+ Flug ab/bis Frankfurt oder Stuttgart

(gegen 100,- € Aufpreis), nach Oslo und zurück in
der Economy-Class

+ Flughafen-/Sicherheitsgebühren und
aktueller Kerosinzuschlag (Stand: Juli 2022)

+  1 Übernachtung im Doppelzimmer in Oslo in einem guten 
Mittelklassehotel inkl. Frühstück

+  Alle Transfers laut Ausschreibung mit
einem landestypischen Bus

+  10 Übernachtungen auf dem Hurtigruten
Schiff MS Nordkapp in der gebuchten Kategorie

+  Unterbringung in Doppelkabinen mit Dusche/WC
+  Vollpension an Bord: Täglich Frühstück,

Mittagessen und Abendessen
+  Deutschsprachiges Hurtigruten Expertenteam

an Bord

+  Spannende Vorträge und Aktivitäten an Bord
-  Vorträge und Präsentationen zu den

Themen Geschichte, Biologie, Geografie,
Geologie und Kultur

-  Einführung in Fotografie, Kameraeinstellungen
sowie Tipps und Tricks; Fotos und Filme der 
gemeinsamen Seereise

-  Wichtige Informationen zu Hafen und Reiseziel
-  Vorstellung der Ausfl ugsprogramme
-  Präsentationen an Deck zu interessanten

Sehenswürdigkeiten
-  Captain’s Dinner und Abschiedsveranstaltung

+  Nutzung der Freizeiteinrichtungen an Bord
+  Panoramabahnfahrt Oslo-Bergen mit der Bergenbahn

inkl. Sitzplatzreservierung und Gepäckservice
+  Stadtrundfahrt in Bergen
+  Panoramabahnfahrt Trondheim-Oslo

Flughafen mit der Dovrebahn inkl.
Sitzplatzreservierung.

+  Reisebegleitung

Zusatzleistungen:
–  Landestypische Trinkgelder
–  weitere Mahlzeiten und Getränke
–  fakultative Ausfl üge
–  persönliche Ausgaben
–  Reiseversicherung

–  Covid-Reiseschutz

Ihr Schiff: 
MS NORDKAPP
Baujahr 1996 • 2016 modernisiert • Länge: 123,3 m • 
Breite: 19,5 m • 11.386 BRZ • 480 Betten • 3 Restaurants • Multe 
Bäckerei & Eis • Explorer Bar Lounge • Panoramasalon • WLAN 
• Sauna • Fitnessraum • Aufzug • Konferenzraum • Autodeck • 
Whirlpool

Kleidung an Bord
Die Atmosphäre an Bord ist zwanglos, tagsüber sportlich-
leger. Für die Landausfl üge benötigen Sie
angemessene Kleidung und bequeme Laufschuhe. Für den 
Abend wird sportlich-elegante Kleidung
empfohlen.

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen. Bei Nicht-
erreichen der genannten Mindestteilnehmerzahl wird 
das Recht vorbehalten, die Reise bis 4 Wochen vor 
Reisebeginn abzusagen.

* Bei Buchung bis 21.09. erhalten Sie 1.410 NOK 
(ca. 150 EUR) Bordguthaben pro Person.

Reiseveranstalter:
AtourO GmbH, Martin-Luther-Straße 69, 
71636 Ludwigsburg
info@treffpunkt-schiff.de

150 EUR 
Bord-

guthaben* 

© Trym Ivar Bergsmo / Hurtigruten

Werden auch Sie zum Helfer!
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft | IBAN: DE26 5502 0500 4000 8000 20 | BIC: BFSWDE33MNZ
German Doctors e.V. | Löbestr. 1a | 53173 Bonn | info@german-doctors.de | www.german-doctors.de
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www.layher-wohnbau.de oder Telefon 07143 / 80 55 0

FELLBACH

WOHNEN 
MIT WEITBLICK

FÜR SIE VOR ORT
PROJEKTLEITERIN B. LOHMANN-EITEL

EUGENSTR. 6
SO. 10:00 – 11:30 UHR

0163 580 23 92 / 07143 80 55 -29
lohmann-eitel@layher-wohnbau.de

BAUGRUNDSTÜCKE GESUCHT RUFEN SIE AN  07143 /  80550 INFO@LAYHER-WOHNBAU.DE WWW.LAYHER-WOHNBAU.DE

» IMMOBILIEN ALS KAPITALANLAGE. 
    WERTERHALT STATT INFLATION.  «

AB EURO 394.800,– / Energieausweis wird erstellt.

IM ROHBAU. NOCH HABEN SIE DIE GANZE AUSWAHL

ASPERG
COURT 48.9 / EUGENSTR. 6

 VIDEO

Online anschauen

Top Aussicht zum 
Hohenasperg

HESSE PARK / HERMANN-HESSE-STRASSE 7 / 9

SACHSENHEIM

FÜR SIE VOR ORT
Projektleiter A. Ziegler
0174 444 77 07 / 07143 80 55 -18 
ziegler@layher-wohnbau.dee

BERATUNG + BESICHTIGUNG
So. 10:00 – 11:30 Uhr
Mo. 16:30 – 18:00 Uhr

ZEPPELIN QUARTIER / WIRTEMBERGSTR. 143

FELLBACH

FÜR S IE VOR ORT
Projektleiterin B. Lohmann-Eitel
0163 580 23 92 / 07143 80 55 -29 
lohmann-eitel@layher-wohnbau.de

BERATUNG + BESICHTIGUNG
Sa. 12:30 – 14:30 Uhr
So. 12:30 – 14:30 Uhr

Unverbindliche Illustra� on

FÜR SIE VOR ORT
Projektleiter T. Bürkle
0172 710 25 42 / 07143 80 55 -24
t.buerkle@layher-wohnbau.de

BERATUNG + BESICHTIGUNG
Sa. 10:00 – 12:00 Uhr
So. 10:00 – 12:00 Uhr

Unverbindliche Illustra� on

Bereits über 30 % verkauft.
Zentrale Lage – Top Anbindung

Ein super Standort, bestens 
geeignet zum Vermieten.

Ein Katzensprung nach
Stuttgart. Überzeugen Sie sich!

AB EURO 339.800,–
Energieausweis wird erstellt.

AB EURO 329.800,–
Energieausweis wird erstellt.Unverbindliche Illustra� on

Unverbindliche Illustra� on

AB EURO 394.800,–
Energieausweis wird erstellt.

Die Bauarbeiten laufen auf Hoch-
touren. Verkaufsstart Okt. 2022

L A FLEUR / BLUMENSTR. 2

BIETIGHEIM-BISSINGEN

FÜR S IE VOR ORT
Projektleiterin B. Lohmann-Eitel
0163 580 23 92 / 07143 80 55 -29 
lohmann-eitel@layher-wohnbau.de

LASSEN SIE SICH JETZT 
VORMERKEN  BEI
FRAU LOHMANN-EITEL.

Unverbindliche Illustra� on

Im RohbauIm RohbauBezug 2022

NEU
Im Innenausbau

SONNEN CARRÉ / POPPENWEILER, REINHOLD-MAIER-STR. 1

LUDWIGSBURG

Vollständig renovierte 2,5-Zi.-
Whg. in Bietigheim-Bi., 67m²
Wfl., verfügbar ab ca. Dez 22, Bj.
1987, EBK, HMS, 2x aussen
Stpl., Terr., Kaufpreis VB
299.000€, Tel: 0151-14965777,
aaminidis@gmail.com

Renovierte 2,5-Zr-Whg in Bi

Freist. EFH, saniert, 7Zi., 140m²,
7 ar, EBK, 2 Bäder, Heizung neu
mit Solar, 178 kWh/(m²a), 2
Gge., 2 Stpl., KP auf Anfrage, vil-
lainsachsenheim@web.de

Großsachsenheim Toplage

Mitarbeiter
von Porsche und Bosch

suchen exkl. Wohnungen
und Häuser

www.wk-immo.de
Telefon (0 71 43) 87 23 10

im Kreis Ludwigsburg zu kau-
fen. Ich freue mich über Ihren
Anruf. Tel. 0152-04164410

Wohnung oder Haus
Privat sucht

Gern renov.bed. 07141 6963846
SucheWohnung zum Kauf

Umzugsprobleme?
Wir lösen Ihre Umzugsprobleme 
schnell, zuverlässig und preiswert. 
Ab- und Aufbau der Möbel durch 
Schreiner. Ab 2 Mann, Möbelwagen 
inkl. Transportversicherung und km 
Stundenpreis € 124,95 inkl. MwSt. 
Mindestabnahme 5 Stunden, jede 
weitere  Personenbestellung € 47,60  
pro Stunde. Preise gelten in Nah-
bereich bis 125 km. Fernbereiche 
auf Anfrage.

Telefon (07135) 40 54
Weber Umzüge

74336 Brackenheim
Liegnitzer Str. 7

weberumzug@gmx.de

1-Zi.-Wohnung
30 m², in einem Geschäfts-
haus Nähe Bahnhof Bietig-
heim-Bissingen zu vermie-
ten. Hausmeistertätigkeiten 
in Teilzeit wären von Vorteil.
Zuschriften unter BZ 67518.

Charmante 4½-Zi.-Maisonette-DG-Whg.
in denkmalgeschütztem 3-Fam-Haus, ca. 
100 qm inkl. Carport + Stellpl. + eigener 
Garten in Bi.-Metterzimmern ab 1. 11. 22 
zu verm. KM € 1.200,00 + NK + Kt.

Tel. 0170-9102943, E-Mail: 
tgthomas.grill@gmx.de

 ENERGIESPARVERORDNUNG (EnEV 2014)  Mögliche Abkürzungen der Pflichtangaben für den Immobilien- und Mietmarkt  Alle Angaben ohne Anspruch auf juristische Gewähr und Vollständigkeit.

DV Medienhaus
Druck- und Verlagsgesellschaft
Bietigheim mbH
Kronenbergstraße 10
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon (0 71 42) 403-0 
Fax (0 71 42) 403-125

Art des Energieausweises:
BA      = Energiebedarfsausweis
VA      = Energieverbrauchsausweis

Energiebedarfs- oder
Energieverbrauchswerte:
in kWh/(m2 a), z. B. 72 kWh/(m2 a)

Energieträger der
Heizung/HZG:
BHKW = Blockheizkra� werk
Gas =  Erdgas
EGL = Erdgas leicht
EGS = Erdgas schwer
EW = Erdwärme

EE = Erneuerbare Energieträger
FW = Fernwärme
FWD = Fernwärme Dampf
FS = Flüssiggas
Öl = Heizöl
Holz = Holz
HSchn. = Holz Hackschnitzel
Ko = Kohle

LWP = Lu� wärmepumpe
NW = Nahwärme
Pellet = Pelletheizung
Solar = Solarheizung
S = Strom
WL = Wärmelieferung
Elek. Boil.= Warmwasser ü. Elektroboiler

Weitere Abkürzungen:
Bj. = Baujahr
A+ bis H =  Energiee�  zienzklasse
EB-W = Endenergiebedarf für Wärme
EV-W = Endenergieverbrauch für Wärme
EB-S = Endenergiebedarf für Strom
EV-S = Endenergieverbrauch für Strom
E.i.V. = Energieausweis in Vorbereitung

IMMOBILIENGESUCHE

VERMIETUNGEN

Spendenkonto 10 10 10
Pax Bank · BLZ 370 601 93

IMMO-ABC

App. → Appartement
Bj. → Baujahr
Blk. → Balkon
bzb. → beziehbar
D → Dusche
DG → Dachgeschoss
DH → Doppelhaus
DHH → Doppelhaushälfte
Do.-Gge.→ Doppelgarage
DT → Dachterrasse
EBK → Einbauküche
EFH → Einfamilienhaus
EG → Erdgeschoss
ELW → Einliegerwohnung
ETW → Eigentumswohnung

FBH → Fußbodenheizung
FP → Fixpreis
FW → Fernwärme
Gge. → Garage
Grd. → Grund
Grdst. → Grundstück
Grt. → Garten
HMS → Hausmeisterservice
KM → Kaltmiete
KP → Kaufpreis
KT → Kaution
L → Lift
Lam. → Laminat
Mais. → Maisonette
MFH → Mehrfamilienhaus
MM → Monatsmiete
möbl. → möbliert
mod. → modern
NB → Neubau
Nfl. → Nutzfläche
NK → Nebenkosten
NR → Nichtraucher

OG → Obergeschoss
Öl-ZH → Öl-Zentralheizung
Park. → Parkett
Prov. → Provision
REH → Reiheneckhaus
RH → Reihenhaus
Stpl. → Stellplatz
Terr. → Terrasse
TG → Tiefgarage
TLB → Tageslichtbad
UG → Untergeschoss
VB → Verhandlungsbasis
WBS → Wohnberechtigungsschein
WE → Wohneinheit
WG → Wohngemeinschaft
Whg. → Wohnung
Wi.-Grt. → Wintergarten
WM → Warmmiete
WW → Warmwasser
ZKB → Zimmer/Küche/Bad
Zi. → Zimmer
ZH → Zentralheizung

DIE RUNDSCHAU ANZEIGENSERVICE: TELEFON (0 71 42) 403-555   ·   FAX (0 71 42) 403-125    ·   NR. 40   ·   JAHRGANG 49MITTWOCH, 5. OKTOBER 2022



Auflösung der letzten Woche 

Sudoku
Zahlen von 1 bis 9 sind so einzutragen, dass sich 
jede dieser neun Zahlen nur einmal in einem 
Neunerblock, nur einmal auf der Horizontalen 
und nur einmal auf der Vertikalen befindet.

8 9 2 3
4 1 9 2 6 7
2 9 3

3 1 9 7
2 6 3 4
1 5 8

7 8 9 6 2
2
6 5 3 2

8 7 9 2 3 6 5 1 4
5 3 4 1 9 8 2 6 7
1 6 2 7 5 4 9 8 3
4 8 6 3 1 9 7 5 2
9 2 5 6 8 7 3 4 1
3 1 7 4 2 5 8 9 6
7 4 8 9 6 2 1 3 5
2 9 3 5 4 1 6 7 8
6 5 1 8 7 3 4 2 9

8 6 3 5 9
3 6 7 5

8 1 2
1 2 9 7

4 6 9 8
3 8 5

8 3 4 9
2 6 9

9 5 1 7

4 1 2 8 6 3 7 5 9
3 6 7 9 5 2 4 1 8
5 8 9 1 7 4 6 2 3
1 5 8 2 9 7 3 6 4
7 4 6 5 3 1 9 8 2
9 2 3 4 8 6 5 7 1
8 3 1 7 4 5 2 9 6
2 7 4 6 1 9 8 3 5
6 9 5 3 2 8 1 4 7

Die ideale Ergänzung
zum Print-Abo: 
Unser ePaper

Mehr Lesesto�  
für unterwegs. 
Exklusiv für Abonnenten
nur € 5,99 / mtl. * 

* Preis für Nicht-Abonnenten € 40,60 / mtl.

Immer und überall 
verfügbar, auch im
Urlaub oder unterwegs.

Lesefreundliche Detail-
ansicht im Original-
Layout der Zeitung.

Alle Ausgaben 
im digitalen Archiv 
erhältlich.

Jeden Tag mit neuen 
interaktiven Rätseln 
und Spielen.

Nur für kurze Zeit: 

1.  Monat kostenlos.

Alle Beilagen in digitaler
Version zum Herunter-
laden und Sammeln.

Schon zum Vorabend 
ab 19.30 Uhr das
ePaper lesen.

Gleich bestellen unter: 
mehrzeitung.de/nur-fuer-abonnenten

BEREITSCHAFTSDIENSTE

ÄRZTE

NOTFALLPRAXIS

nördl. Landkreis Ludwigsburg e. V., 
Riedstraße 12, 74321 Bietigheim-Bissin-
gen (Im Krankenhaus Bietigheim, Erdge-
schoss Südeingang). Tel. 116117 bei 
Hausbesuchen ansonsten ist eine telefo-
nische Anmeldung zu den Öffnungszei-
ten nicht erforderlich.
Zentraler ärztlicher Notfalldienst an 
Wochenenden und Feiertagen für:
Bietigheim-Bissingen, Untermberg, 
Metterzimmern, Freiberg mit allen 
Stadtteilen, Klein- und Großingers-
heim, Mundelsheim, Pleidelsheim, Bön-
nigheim, Erligheim, Freudental, Kirch-
heim, Walheim, Löchgau, Besigheim, 
Hessigheim, Gemmrigheim, Tamm. Vai-
hingen/Enz: Stadt, Enzweihingen, 
Kleinglattbach, Horrheim, Ensingen, 
Aurich, Gündelbach, Roßwag und 
Riet. Sachsenheim: mit allen Stadttei-
len. Sersheim, Oberriexingen. Ober-
stenfeld, Großbottwar, Steinheim und 
den zugehörigen Teilorten.
Öffnungszeiten: Mo. – Do., 18.00 – 07.00 
Uhr. Fr., 16.00 – 07.00 Uhr. Sa./So./Feier-
tag durchgehend. Während der Öff-
nungszeiten ist eine telefonische Anmel-
dung nicht erforderlich. Parkmöglichkei-
ten sind ausgeschildert.

SÜDLICHER LANDKREIS  
HEILBRONN

Notfallpraxis Brackenheim im Krankenhaus 
Brackenheim, Wendelstraße 11, 74336 
Brackenheim, Tel. 07135 - 93 60 821.
Die Notfallpraxis in Brackenheim ist täg-
lich von 19 bis 7 Uhr sowie Samstags, 
Sonntags und Feiertags durchgehend 
besetzt.
Um längere Wartezeiten zu vermeiden, 
vereinbaren Sie vorab bei Erkrankungen,
die keine akute Notfallsituation darstel-
len, einen Termin.
Notfälle werden während der Öffnungs-
zeiten jederzeit behandelt.

KINDERÄRZTE

NOTFALLDIENST FÜR DEN 
LANDKREIS LUDWIGSBURG:

Die kinderärztliche Notfallpraxis für Kinder 
und Jugendliche bis etwa 16 Jahre am Kli-
nikum Ludwigsburg, Posilipostr. 4, Klinik für 

Kinder- und Jugendmedizin, Station 0.K, ist 
unter der Woche von 18 bis 8 Uhr geöffnet, 
an Wochenenden und Feiertagen ganztags 
bis 8 Uhr des folgenden Werktags. 

Eine telefonische Anmeldung ist nicht 
erforderlich, bitte bringen Sie die Versi-
chertenkarte mit.

NOTFALLDIENST FÜR DEN 
LANDKREIS HEILBRONN:

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 
8.00 Uhr bis 22.00 Uhr in der Kinderklinik 
Heilbronn. Nach 22.00 Uhr Dienst über 
Tel. 19 222 zu erfragen.

AUGENÄRZTE
Für den Landkreis Ludwigsburg zu erfra-
gen unter Tel. 116117 (kostenlos) funk-
tioniert ohne Vorwahl und gilt deutsch-
landweit.

ZAHNÄRZTE
Für den Landkreis Ludwigsburg zu erfra-
gen über Tel. (07 11) 7 87 77 33

TIERÄRZTE
Der Notdienst ist zu erfragen über die 
Telefonnummer des Haustierarztes.

KLEINTIERNOTDIENST
Landkreis Ludwigsburg Tel. 07141- 290101

RETTUNGSDIENST
Notruf Tel. 112
Krankentransport Tel. (07141)19 222

TELEFONSEELSORGE
evangelisch ✆ (08 00) 1 11 01 11
katholisch ✆ (08 00) 1 11 02 22

SOZIAL- UND  
DIAKONIESTATIONEN
Bi-Bi Tel. (0 71 42) 4 41 12
Besigheim Tel. (0 71 43) 8 06 30
Bönnigheim Tel. (0 71 43) 40 55 50
Bra.-Güglingen Tel. (0 71 35) 9 86 10
Ingersheim Tel. (0 71 42) 97 45 51
Sachsenheim Tel. (0 71 47) 96799-30
Vaihingen/Enz Tel. (0 70 42) 18 900

MOBILE DIENSTE
Robert-Breuning-Stift
Tel. (0 71 43) 80 13 06
Besigheim
Essen auf Rädern
Tel. (0 71 42) 94 03 49
Bissingen, Kreuzstraße 30
d‘hoim Pflegeservice
Tel. (0 71 35) 93 99 22
Brackenheim
Ambulanter Hospizdienst 
Bietigheim-Bissingen
Tel. (0 71 42) 7 71 85 30 Anrufbeantw.
Begleitung Sterbender und ihre Ange-
hörigen
I. Zeller GmbH
Häusliche Krankenversorgung  
Pleidelsheimer Str.31, Bietigheim
Tel. 07142/913 21 70
I. Zeller GmbH
Ambulanter Pflegeservice
Hans-Krieg-Str.4  Vaihingen/Enz
Tel. 07042/37 19 11
Tanja Dzoja 
Häusliche Alten- und Kranken-
pflege
Tel. (0 71 43) 96 22 823
Bönnigheim

Ambulanter Pflegedienst  
Intermedina
Tel. (0 71 41) 9 92 57 25
Mobil: (01 76) 45 04 78 59
Ludwigsburg
Pflegezentrum an der Metter
Tel. (0 71 42) 96 22 96
Bietigheim-Bissingen
Ambulanter Pflegedienst 
compassio mobil – Haus Caspar
Tel. (0 71 42) 469-152
kostenlose Service-Nr.: 0800/10 600 70
Bietigheim-Bissingen und Umgebung

APOTHEKEN
Die Notdienstbereitschaft beginnt am 
angegebenen Tag um 8.30 Uhr morgens 
und endet um 8.30 Uhr am folgenden 
Tag. Außerhalb der gesetzlichen Laden-
schlußzeiten beträgt die Notdienstge-
bühr 2,50 1. 
Telefonische Bereitschaftsabfrage:
Festnetz: 
(08 00) 0 02 28 33  
kostenfreie Rufnummer
Mobilfunknetz:  
2 28 33 Kosten max. 69 ct/Min.
Homepage:  
www.aponet.de

KRISENTELEFON
für Familien in Not. Diakoniestation Bie-
tigheim-Bissingen Tel. (0 71 42) 4 17 77, 
Mo. bis Do. 8.00 bis 16.00 Uhr und  
Fr. 8.00 bis 13.00 Uhr.

NOTRUF FÜR FRAUEN
Frauenhaus Tel. (0 71 41) 90 11 70
Beratung und Aufnahme von misshan-
delten Frauen und ihren Kindern.
Notruf für vergewaltigte und miss-
handelte Frauen e.V.  
Tel. (0 71 41) 37 84 96
Hahnenstraße 47, 71634 Ludwigsburg, 
Mo. 15 bis 17 Uhr, Mi. 20 bis 22 Uhr, 
ansonsten Anrufbeantworter, der täglich 
abgehört wird.

INVITARE-Stiftung für Mutter und Kind
Tel. (0 71 41) 92 27 78,  
Ludwigsburg, Mörikestraße 118
Beratung für schwangere Mädchen und 
Frauen, Alleinerziehende und Familien in 
Not. Mo-Fr: 09:30-13:00 Uhr, Di: 14.00 
-19:30 Uhr, Do: 14:00 -17:00 Uhr 

ELEKTROTECHN. 
NOTDIENST

der Elektro-Innung Ludwigsburg
Tel. (0 71 41) 22 03 53, Notdienstbe-
reitschaft 24 Std.

STADTWERKE
Bereitschaftsdienst bei Störungen
Bei Einleitung von giftigen Stoffen in die 
Kanalisation, jedoch nicht bei Verstop-
fung hausinterner Abwasserrohre!
Störungsdienst Tel. (0 71 42) 78 87 111

POLIZEI-DIENSTSTELLEN
Asperg Tel. (0 71 41) 6 20 33
Bietigheim Tel. (0 71 42) 40 50
Besigheim Tel. (0 71 43) 4 05 08-0
Kirchheim Tel. (0 71 43) 89 10 60
Markgröningen  Tel. (0 71 45) 9 32 70
Sachsenheim Tel. (0 71 47) 27 40 60
Tamm  Tel. (0 71 41) 60 10 14
Vaihingen Tel. (0 70 42) 94 10
Pol.-Präsid. L’burg Tel. (0 71 41) 18-9

 (alle Angaben ohne Gewähr)

Hier könnte 

iHre 

Anzeige  

steHen!

Preisrätsel

Die Buchstaben der mit Zahlen  

versehenen Felder ergibt die Lösung.

Unter allen richtigen einsendungen  

werden jede Woche drei Buchgut- 

scheine im Wert von 5.– 3 verlost.

Die Gewinner werden schriftlich  

benachrichtigt.

Herzlichen Glückwunsch! 

Der rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mitmachen und gewinnen!

einsendeschluss ist am kommenden 

Montag.

Bitte Postkarte an folgende Adresse 

senden:

Die runDscHAu

kronenbergstrasse 10

74321 Bietigheim-Bissingen

rätselauflösung der letzten Woche:
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kunft

Radio-
wellen-
bereich
(Abk.)

Kfz-K.
Düren

US-
Hotel-
unter-
nehmer

Bad in
salzhal-
tiger
Quelle

Ruinen-
stätte in
Algerien

Silber-
glanz

ein
alkoho-
lisches
Getränk
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Stadt in
Nord-
holland

Blut-
armut

Infor-
mations-
fläche
(Uni)

dt. Mär-
chen-
samm-
ler

unser
Planet

Berg-
stämme
Vietnams
griechi-
scher
Buch-
stabe

dt./frz.
TV-
Sender

kurz für:
in das

wilde
Gemüse-
pflanze

kleines
Rundbild

Strick

Hand-
pflege

eines der
Atolle
von
Tuvalu

US-
Country-
sänger,
† 2020

Kfz-K.
Detmold

latei-
nisch:
Götter

böser
Dämon
(A.T.)

Kfz-K.
Güters-
loh

eh. Film-
gesell-
schaft
(Abk.)

weib-
liche
Märchen-
gestalt

Raum-
inhalt

Wortteil:
in
Richtung

Oper
von
Verdi

günstig

Erfinder
des
Echolots,
† 1952

Kehr-
reim

getrock-
nete Or-
chideen-
knolle

japan.
Elfen-
bein-
dose

Saug-
wurm

männ-
liches
Wild-
schwein
männ-
licher
Ver-
wandter

russisch:
Drei-
gespann

Warn-
signal

Gründer
der
Sowjet-
union
eine
Berliner
Uni
(Abk.)

italie-
nisch:
vorwärts

nicht
hinter

Kfz-K.
Rem-
scheid

weib-
licher
Wasser-
geist

US-
Filmstar
(†, Doris)

griech.
Vorsilbe:
bei, da-
neben

Flecht-
werk

dt. poli-
tische
Partei
(Abk.)

berühm-
tes
Musical
franzö-
sischer
unbest.
Artikel

Initialen
der
Ulknudel
Waalkes

südam.
Knollen-
frucht

uner-
füllbarer
Wunsch

engli-
scher
Männer-
name

Karakul-
schafs-
pelz

Abk.:
krank

griechi-
scher
Buch-
stabe

eine
Käse-
sorte

Verwal-
tungs-
gremium
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LADENSCHLUSS

Wenn Sie Ihre Immobilie
verkaufen möchten …

Heuschele Immobilien!

Für Bietigheim- 
Bissingen die Nr.1

Te l e f o n 
(07142) 
91 44 0

SEIT
1990
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EINE DER GRÖSSTEN UND SCHÖNSTEN GRAB-
MALAUSSTELLUNGEN BADEN-WÜRTTEMBERGS

•Fachmännische und persönliche Beratung.
•Qualitativ hochwertige und erstklassige Arbeiten.
•Schöne, individuelle Grabmale nach Kundenwunsch 
 und zu günstigen Festpreisen.
•Lieferung und Aufstellung auf allen Friedhöfen in 
 ganz Baden Württemberg ohne Mehrpreis!

FÜ
R 

ER
IN

NE
RU

NG
EN

 M
IT 

ST
IL

Marbacher Straße 119 · 71642 Ludwigsburg
Tel. 0 71 41/97 93 496 · www.maurer-grabmale.de

MAURER
GRABMALE

mehr a
ls D

ächer
!

Das Flachdach –
funktional + vielfältig

Oskar Blummer GmbH + Co. KG
Inh. A. Ambrus
Carl-Zeiss-Straße 6
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. (0 71 42) 5 15 30
Fax (0 71 42) 2 13 23
www.blummer.de

Moderne Flachdächer sind

• langlebig,

• pflegeleicht und

• sicher.

Durch die Steigerung
des Nutz-, Wohn- und
Freizeitwerts, steigt der
Wert Ihrer Immobilie.

Ihr kompetenter
Ansprechpartner rund
ums Dach!

Äpfel
Selberpflücken

Bis Ende Oktober
Elstar, Shampion, Idared, 
Rubinette, Jonagold, Gala 
Golden Delicious, Mutsu,  

Glockenapfel und 
 Breaburn

0,75 5/KG
Montag-Sonntag 9-17 Uhr

Speise- u. Zierkürbisse  
zu verkaufen

Obstbau A. Umbach
Besigheimer Pfad 1

74391 Erligheim
Tel. 01522-6294482

Sie finden uns:
Von Bietigheim kommend direkt 

am Ortsausgang Löchgau,
Richtung Erligheim,

nach rechts abbiegen.
Beschildert auf Anhänger!

1722,56      
04.10.2022).

Fit und gesund mit System

GESUNDHEITSTRAINING

BESUCHEN SIE UNS AN UNSEREM STAND!

TRAINING | THERAPIE

... BELASTBARER

... SCHMERZFREIER

...FITTER

FÜHLEN SIE SICHFÜHLEN SIE SICH

PREMIUMPARTNER

69,50 �
6 Wochen

Training
- Ohne Vertragsbindung -

04.10. – 08.10.2022

täglich wechselnder Mittagstisch
Tagesessen auf www.metzgerei-haefele.de

Haben Sie ein 

Zimmer frei?
Der Weinsberger Hilfsverein vermittelt seit Jahren 
erfolgreich psychisch beeinträchtigte Menschen in 
Familien und zu Einzelpersonen. 
Dies ermöglicht derzeit über 30 Menschen ein Leben 
in familiärer Gemeinschaft außerhalb der Klinik oder 
einem Wohnheim.

Sie erhalten eine Erstattung der Kosten sowie ein 
monatliches Betreuungsentgelt für Ihren Aufwand und 
werden durch unsere Fachkräfte regelmäßig beraten 
und unterstützt.

Wenn Sie interessiert sind, rufen Sie uns gerne an:
Weinsberger Hilfsverein e.V. 
Betreutes Wohnen in Familien 
Tel.: 0 71 31/1 23 52 60
www.hilfsverein.org

 
                           
 

  
 
 
   

         
               
             Familien und zu Einzelpersonen.  
              ermöglicht derzeit über 30 Menschen ein L  
             in familiärer Gemeinschaft außerhalb der Klinik oder  
             einem Wohnheim. 
 

             Sie erhalten eine Erstattung der Unkosten, sowie ein  
             monatliches Betreuungsentgelt für Ihren Aufwand und  
             werden durch unsere Fachkräfte regelmäßig  
             und unterstützt.          
 

             Wenn Sie interessiert sind, rufen Sie uns gerne  
             Weinsberger Hilfsverein e.V.  
             Betreutes Wohnen in Familien Tel.: 07131/1235660 
             www.hilfsverein.org 

                                                          
 

 
                      

GÜLTIG VON DONNERSTAG, 6. 10. 2022
BIS MITTWOCH, 12. 10. 2022

  EMPFEHLUNG DER WOCHE

www.franz-bock.deFranz Bock GmbH
Industriestraße 15 
71706 Markgr.-Unterriexingen
Telefon (0 71 47) 92 11 10 · Fax (0 71 47) 92 11 11-0 
Di.–Do. 7–13 Uhr · Fr. 7–18 Uhr · Sa. 7–12 Uhr...ein Leckerbissen

Feiner Tafelspitz 
lecker mit Meerrettichsauce  kg  u  16,90
Magerer, frischer Schweinebauch
ofenfertig gewürzt oder zum Sauerkraut kg  u  8,25
Herzhaft gerauchte Schinkenwurst
auch abgebunden mit 250 und 500 g  100 g  u  1,19
Schnäppchentruhe:
Rote Wurst 
5er und 10er im Aromapack                kg  u  9,95
Monatsknüller im Oktober:
Traditions-Maultaschen 
5 Stück á 100 g vac.                kg  u  7,99

Änderungen vorbehalten. Solange Vorrat reicht.

Weitere Angebote im Internet oder im Laden!!!

Honig versch. Sorten
Eigene Imkerei

Frische Eier
Freiland- und
Bodenhaltung

In Erligheim – Richtung Freudental
Geöffnet: Mo. – Fr. 8.00 – 19.00 Uhr,

Sa. 8.00 – 18.00 Uhr · Tel. 0 71 43/2 83 71

Äpfel u. Birnen
versch. Sorten

Kartoffeln
versch. Sorten

GEFLÜGEL + OBST

Saftige + knackige

Honigversch. Sorten

Eigene Imkerei

Frische Eier

Freiland- und

Bodenhaltung

InErligheim – Richtung Freudental

Geöffnet:Mo. – Fr. 8.00 – 19.00 Uhr,

Sa. 8.00 – 18.00 Uhr · Tel. 0 71 43/2 83 71

Äpfel u. Birnen

versch. Sorten

Kartoffeln

versch. Sorten

Salat- und
Speisekartoffeln

Jetzt Äpfel  
neue Ernte

Zum Selberpflücken
bis Ende Oktober:
jeden Freitag 13 – 18 Uhr
jeden Samstag 9 – 17 Uhr

je kg f 0,75
Elstar, Rubinette Topaz, Idared 

Mutsu, Jonagold, Boskoop, Gala, 
Golden Del., Braeburn und Birnen.

Angebot bis 8. Okt. 
Tafeltrauben 1 kg  F 2,80

In Erligheim – Richtung Freudental
Geöffnet: Mo. – Fr. 8.00 – 19.00 Uhr 
 Sa. 8.00 – 18.00 Uhr

Es geht  
uns um 

Ihr Recht!

RECHTSANWÄLTE 
DR. HINNER, BIRK-BRAUN,  
DR. MEHL, TIPPELT PARTNERSCHAFT mbB

§
§

Pleidelsheimer Straße 7  % (07142) 97 77-22  Fax 5 47 78
74321 Bietigheim-Bissingen   ra-kanzlei@dr-hinner.de   www.dr-hinner.de

Josef Birk-Braun
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Kündigung, Geschäftsführer,
Angestellte, Scheidungen,
Zugewinnausgleich, Unterhalt,
Unfallregulierung, Fahrerlaubnis,
Straf- u. Ordnungswidrigkeitenverfahren,
Baurecht,  Arzt- u. Haftpflichtrecht,
Kunst- u. Behandlungsfehler

Kündigung, Geschäftsführer,
Angestellte, Scheidungen,
Zugewinnausgleich, Unterhalt,
Unfallregulierung, Fahrerlaubnis,
Straf- u. Ordnungswidrigkeitenverfahren,
Erbrecht, Arzt- u. Haftpflichtrecht,
Kunst- u. Behandlungsfehler, Baurecht

Mich kannst Du mieten!
LKW 7,49 to mit Ladebordwand oder Transporter (Maxi),
Selbstfahrer mit FS-Kl. 3 oder C.
� Umzugszubehör mietbar

Kirchheimer Straße 110
74357 Bönnigheim · Tel. 0 71 43 / 2 88 77 
E-Mail: info@haag-mobile.de
Internet: www.haag-mobile.de

Mich kannst Du mieten!

� �

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

LKW 12 to
und LKW-
Anhänger

 Fenster & Haustüren
 Terrassendächer
 Rollläden
 Vordächer

SONDERAKTION: 
Sicherheitspaket für Ihre Fenster

Besuchen Sie unsere Ausstellung mit über 200 m²

GmbH & Co. KG

Tel. 07141 - 89 91 40Marbacher Straße 31 · 71691 Freiberg a.N. · Tel. 07141 - 89 91 40
Mo.- Fr. 9 -12 Uhr u. 13:30 -18 Uhr · Samstag geschlossen · www.fenster-scheithauer.de

40% 40% Rabatt auf unsere 
Kunststofffenster

BIS 
ZU
BIS 
ZU

Q
UALITÄTSGARANTI

E

5 Jahre
Scheithauer

S p e zi a l i tät e n  d e r  Wo c h eB e s t e  Q u a l i tät  von 
un s e r e n  L andwirt e n 

aus  d e r  R e gion 

1-a-Rinderrouladen
Nur aus der Oberschale Nur aus der Oberschale 
geschnittengeschnitten

100 g  100 g  €€ 1,79 1,79

Gemischtes Gulasch                              
Nur ausgesucht magere WürfelNur ausgesucht magere Würfel

100 g  100 g  €€ –,99 –,99

1-a-Schweine- 
koteletts
PremiumqualitätPremiumqualität

100 g  100 g  €€ –,89 –,89

Kasseler Halsbraten                                                                         
Extra mild geräuchertExtra mild geräuchert

100 g  100 g  €€ –,99 –,99

Schweinefilet 
im Blätterteig
BackofenfertigBackofenfertig

100 g  100 g  €€ 1,69 1,69

Winzerbraten 
Vom SchweinehalsVom Schweinehals

100 g  100 g  €€ 1,49 1,49

Hausschinken 
französische Art 
Besonders mager und saftigBesonders mager und saftig

100 g  100 g  €€ 2,19 2,19

1-a-Rindersalami
Aus eigener Herstellung, Aus eigener Herstellung, 
100 % aus Rindfleisch100 % aus Rindfleisch

100 g  100 g  €€ 2,69 2,69
Angebote gültig vom 5. 10. 2022 bis 11. 10. 2022 · Nur solange Vorrat reicht.Angebote gültig vom 5. 10. 2022 bis 11. 10. 2022 · Nur solange Vorrat reicht.

Ihr Versicherungspartner vor Ort:

ERGO Subdirektion
Alexander Götz
Bahnhofstraße 1, 74354 Besigheim
Tel 07143 259 2000, alexander.goetz@ergo.de
www.alexander-goetz.ergo.de

Sc
hw

äbische Gründlichkeit 

Aucht 2-4  •  74343 Sachsenheim-Ochsenbach

www.teppichpflege.de

• Abhol- und Zustellservice   • Reparatur-Dienst

Telefon   07046 / 96210

Schonend feine
Teppichwäsche

Sonderpreise für Selbstanlieferer!

* Bei Anlieferung des kompletten Pkw's

erhalten Sie bei Vorlage der Anzeige

200,– Euro

AUTOVERWERTUNG
NEUMANN
GmbH & Co.KG

✁

✁

GUTSCHEIN FÜR
PKW-ENTSORGUNG*

Aktion

Ihr zertifizierter Partner in der Alt-Auto-Entsorgung

bis 30. 

November 2022

Ziegeleistr. 9–11 · 75050 Gemmingen
Tel. (07267) 18 19 · Fax (07267) 91 11 32

E-Mail: info@autoverwertung-gemmingen.de
www.autoverwertung-gemmingen.de

FLOHMARKT
Samstag, 8. 10. 2022, LB, Rathausplatz/Innenstadt, Keine NW, 8 – 15 Uhr 

Samstag, 15. 10. 2022, Bietigheim, DLW Parkplatz, 8 – 15 Uhr
Info und Anmeldung: Agentur A. Döring, Telefon (0 71 44) 20 97 49

Niere, Harnblase und Prostata  
- den Krebs rechtzeitig erkennen
Dienstag, 11.10.2022, ab 18.00 Uhr 
Privatdozent Dr. Andreas Jurczok,  
Dr. Hans-Peter Gerbershagen 

RKH Livestream

Näheres zum Livestream und zu weiteren Terminen 
unter www.rkh-gesundheit.de/rkh-livestream

Leistenbrüche, Wasserbrüche und andere 
Weichteilbrüche bei Kindern 
Mittwoch, 12.10.2022, ab 17.00 Uhr 
Dr. Susanne Eberlein

Frühstart ins Leben  
- wie auch kleinsten Frühgeborenen heute 
geholfen werden kann
Donnerstag, 13.10.2022, ab 18.00 Uhr 
Prof. Dr. Jochen Meyburg

DIE RUNDSCHAU
AUFLAGENSTARK. 
DER REGION VERBUNDEN.

Mittwoch, 6. März 2013                            www.die-rundschau.de                 Jahrgang 40  ·  Nr. 10

Feuer und Flamme 

für heißen Dampf
h alte Dampflokomotiven

WOCHENBLATT für Bietigheim-Bissingen und für Asperg, Besigheim, Bönnigheim, Brackenheim, Cleebronn, 

Erligheim, Freiberg, Freudental, Gemmrigheim, Güglingen, Hessigheim, Ingersheim, Kirchheim, Löchgau, 
Ludwigsburg/Eglosheim, Markgröningen, Mundelsheim, Neckarwestheim, Oberriexingen, Pleidelsheim, Sachsenheim, 

Sersheim, Tamm, Vaihingen, Walheim, Zaberfeld.  STADTANZEIGER für Sachsenheim und Bönnigheim.

FEINER SCHMUCK UND EDLE UHREN AUS ZWEITER HAND

Kirchstraße 6 · 71634 Ludwigsburg · Tel. 0 71 41 / 6 49 91 44

Online-Shop unter www.juwelier-sandkuehler.de

Ihr Küchenspezialist

zwischen Ludwigsburg

und Heilbronn
Daimlerstraße 8
74357 Bönnigheim

Telefon 0 71 43/40 56 60

www.derkuechentreff.de

          Eigene 

Verlegeabteilung

Große Auswahl auf 

über 1.500 m² Fläche

71706 Markgröningen

Tel. 07145 - 9350890

www.parkett-fuchs.de

Aktionsbedingungen siehe www.parkett-fuchs.de

PARKETT FUCHS

Schwaben´s großer Bodenfachmarkt 

Verlegeaktion

€ 1.-

Parkett-, Laminat-, Vinyl- 

Kork- und Teppichböden

 Oberthstr. 5 - Nähe ALDI
ÜBER 20.000 m² AM LAGEREIGENE VERLEGEABTEILUNGKOMPETENTE FACHBERATUNGMARKEN AUF ÜBER 1500 m²

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 9.00-18.30 Sa. 9.00-17.00

/m²

Wir stellen ein: Raumausstatter/Bodenleger

-3˚ -5˚

-4˚ -4˚

1˚ -1˚

-1˚ 0˚

DAS WETTER
Freitag

Sonntag
Samstag

Donnerstag

DIE RUNDSCHAU
Kombinationsauflage 

123.000 Exemplare

AUFLAGENSTARK. DER REGION VERBUNDEN.

Heute: Teils Schnee oder Schnee-

regen, im Tagesverlauf verstärkt.

d Schneeregen

Kombinationsauflage 123.000 Exemplare


